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Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz 
Synopse 

 
Hinweise: 

- In dieser Synopse ist nicht das vollständige Waffengesetz wiedergegeben, sondern 
nur die geänderten Paragraphen (und auch diese nicht immer vollständig, sondern 
nur soweit sie geändert wurden). 

- Änderungen sind in Rot und Grün hervorgehoben. 
- Die Anlagen zum Waffengesetz sind nicht Teil dieser Synopse, es gibt hierzu eine 

weitere Synopse (ebenfalls unter www.jagdverband.de). 
- Diese Synopse wurde vom Deutschen Jagdverband e.V. erstellt. Trotz größter 

Sorgfalt können redaktionelle Fehler nicht ausgeschlossen werden. Nur die amtliche 
Fassung ist verbindlich. 

- Die jeweils gültige Fassung des Waffengesetzes findet sich unter http://www.gesetze-
im-internet.de/waffg_2002/index.html  

- Die Änderungen ergeben sich aus dem im Bundesgesetzblatt veröffentlichten 
Änderungsgesetz. Diese Synopse wurde aber schon vorher auf der Grundlage der 
zugehörigen Parlamentsdrucksachen (BT-Drs. 19/13839 und 19/15875) erstellt - 
eventuelle Unterschiede dürften aber allenfalls redaktionelle Änderungen (z.B. 
Rechtschreibfehler) sein. Dafür kann allerdings keine Gewähr übernommen werden. 

- Das Änderungsgesetz wurde am 19.2.2020 im Bundesgesetzblatt, BGBl. I, Nr. 7 vom 
17.2.2020, S. 166 verkündet. Es wurde durch eine weitere Änderung (Artikel 8 des 
„Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher 
Zuverlässigkeitsüberprüfungen“ vom 22.4.2020, BGBl. I, Nr. 20 vom 30.4.2020, S. 
840). 

- Teile der Änderungen (in Grün) sind bereits am 20.2.2020 in Kraft getreten, die 
übrigen Änderungen (in Rot) sind am 1.9.2020 in Kraft getreten. 

- Version 4, Stand 2.9.2020. 
 

Alte Regelung Neue Regelung 
seit 20.2.2020 und 

seit 1.9.2020 
§ 1 Gegenstand und Zweck des 
Gesetzes, Begriffsbestimmungen 
 
[…] 
 
(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition 
hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, 
führt, verbringt, mitnimmt, damit schießt, 
herstellt, bearbeitet, instand setzt oder 
damit Handel treibt. 

§ 1 Gegenstand und Zweck des 
Gesetzes, Begriffsbestimmungen 
 
[Abs. 1 u. 2 unverändert] 
 
(3) 1Umgang mit einer Waffe oder Munition 
hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, 
führt, verbringt, mitnimmt, damit schießt, 
herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit 
Handel treibt. 2Umgang mit einer 

http://www.jagdverband.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/index.html
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[…] 

Schusswaffe hat auch, wer diese 
unbrauchbar macht. 
 
[Abs. 4 unverändert] 
 

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis 
 
[…] 
 
(4) 1Die zuständige Behörde hat drei Jahre 
nach Erteilung der ersten waffenrechtlichen 
Erlaubnis das Fortbestehen des 
Bedürfnisses zu prüfen. 2Dies kann im 
Rahmen der Prüfung nach Absatz 3 
erfolgen. 3Die zuständige Behörde kann 
auch nach Ablauf des in Satz 1 genannten 
Zeitraums das Fortbestehen des 
Bedürfnisses prüfen. 
 

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis 
 
[Abs. 1 bis 3 unverändert] 
 
(4) Die zuständige Behörde hat das 
Fortbestehen des Bedürfnisses bei Inhabern 
einer waffenrechtlichen Erlaubnis alle fünf 
Jahre erneut zu überprüfen. 
 
 
 
 
 
(5) Zur Erforschung des Sachverhalts kann 
die zuständige Behörde in begründeten 
Einzelfällen das persönliche Erscheinen des 
Antragstellers oder des Erlaubnisinhabers 
verlangen. 
 

§ 5 Zuverlässigkeit 
 
[…] 
 
(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzen in der Regel Personen nicht, 
 
[…] 
 
3. bei denen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass sie einzeln oder als 
Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen 
verfolgen oder unterstützen oder in den 
letzten fünf Jahren verfolgt oder 
unterstützt haben, die  

a) gegen die verfassungsmäßige                        
Ordnung oder 

b) gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung, 
insbesondere gegen das 
friedliche Zusammenleben der 
Völker, gerichtet sind, oder 

c) durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland 
gefährden, 

 
 
 
 

§ 5 Zuverlässigkeit 
 
[Abs. 1 unverändert] 
 
(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit 
besitzen in der Regel Personen nicht, 
 
[Nr. 1 u. 2 unverändert] 
 
3. bei denen Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf 
Jahren 
a) Bestrebungen einzeln verfolgt haben, 

die 
aa) gegen die verfassungsmäßige 

Ordnung gerichtet sind, 
bb) gegen den Gedanken der 

Völkerverständigung, 
insbesondere gegen das 
friedliche Zusammenleben der 
Völker, gerichtet sind oder 

cc) durch Anwendung von Gewalt 
oder darauf gerichtete 
Vorbereitungshandlungen 
auswärtige Belange der 
Bundesrepublik Deutschland 
gefährden, 

b) Mitglied in einer Vereinigung waren, 
die solche Bestrebungen verfolgt oder 
verfolgt hat, oder 

c) eine solche Vereinigung unterstützt 
haben, 
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4. die innerhalb der letzten fünf Jahre mehr 
als einmal wegen Gewalttätigkeit mit 
richterlicher Genehmigung in 
polizeilichem Präventivgewahrsam 
waren, 

5. die wiederholt oder gröblich gegen die 
Vorschriften eines der in Nummer 1 
Buchstabe c genannten Gesetze 
verstoßen haben. 

 
[…] 
 
(5) 1Die zuständige Behörde hat im 
Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung 
folgende Erkundigungen einzuholen: 

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister;  
2. die Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen 
Verfahrensregister hinsichtlich der in 
Absatz 2 Nr. 1 genannten Straftaten;  
3. die Stellungnahme der örtlichen 
Polizeidienststelle, ob Tatsachen  
bekannt sind, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit begründen; die örtliche 
Polizeidienststelle schließt in ihre 
Stellungnahme das Ergebnis der von 
ihr vorzunehmenden Prüfung nach 
Absatz 2 Nr. 4 ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Die nach Satz 1 Nr. 2 erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur für 
den Zweck der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden. 

 
[Nr. 4 u. 5 unverändert] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abs. 4 unverändert] 
 
(5) 1Die zuständige Behörde hat im Rahmen 
der Zuverlässigkeitsprüfung folgende 
Erkundigungen einzuholen: 

1. die unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister; 
2. die Auskunft aus dem zentralen 
staatsanwaltschaftlichen 
Verfahrensregister hinsichtlich der in 
Absatz 2 Nummer 1 genannten 
Straftaten; 
3. die Stellungnahme der örtlichen 
Polizeidienststelle, ob Tatsachen 
bekannt sind, die Bedenken gegen die 
Zuverlässigkeit begründen; die örtliche 
Polizeidienststelle schließt in ihre 
Stellungnahme das Ergebnis der von ihr 
vorzunehmenden Prüfung nach Absatz 
2 Nummer 4 ein;  
4. die Auskunft der für den Wohnsitz der 
betroffenen Person zuständigen 
Verfassungsschutzbehörde, ob 
Tatsachen bekannt sind, die Bedenken 
gegen die Zuverlässigkeit nach Absatz 2 
Nummer 2 und 3 begründen; liegt der 
Wohnsitz der betroffenen Person 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes, ist das Bundesamt für 
Verfassungsschutz für die Erteilung der 
Auskunft zuständig. 

2Die nach Satz 1 Nummer 2 erhobenen 
personenbezogenen Daten dürfen nur für 
den Zweck der waffenrechtlichen 
Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden. 
3Erlangt die für die Auskunft nach Satz 1 
Nummer 4 zuständige 
Verfassungsschutzbehörde im Nachhinein 
für die Beurteilung der Zuverlässigkeit nach 
Absatz 2 Nummer 2 und 3 bedeutsame 
Erkenntnisse, teilt sie dies der zuständigen 
Behörde unverzüglich mit (Nachbericht). 4Zu 
diesem Zweck speichert sie Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geburtsname, 
Geburtsort, Wohnort und 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person 



4 
 

sowie Aktenfundstelle in den gemeinsamen 
Dateien nach § 6 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes. 5Lehnt 
die zuständige Behörde einen Antrag ab 
oder nimmt sie eine erteilte Erlaubnis zurück 
oder widerruft diese, so hat sie die zum 
Nachbericht verpflichtete 
Verfassungsschutzbehörde hiervon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 6Die 
zum Nachbericht verpflichtete 
Verfassungsschutzbehörde hat in den 
Fällen des Satzes 5 die nach Satz 4 
gespeicherten Daten unverzüglich zu 
löschen. 
 

§ 10 Erteilung von Erlaubnissen zum 
Erwerb, Besitz, Führen und Schießen 
 
[…] 
 
(1a) Wer eine Waffe auf Grund einer 
Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erwirbt, hat 
binnen zwei Wochen der zuständigen 
Behörde unter Benennung von Name und 
Anschrift des Überlassenden den Erwerb 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen und 
seine Waffenbesitzkarte zur Eintragung des 
Erwerbs vorzulegen. 
 
[…] 

§ 10 Erteilung von Erlaubnissen zum 
Erwerb, Besitz, Führen und Schießen 
 
[Abs. 1 unverändert] 
 
[Abs. 1a gestrichen]  
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abs. 2 bis 5 unverändert] 
 

§ 13 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen und Munition durch 
Jäger, Führen und Schießen zu 
Jagdzwecken 
 
[…] 
 
(3) 1Inhaber eines gültigen 
Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesjagdgesetzes bedürfen zum Erwerb 
von Langwaffen nach Absatz 1 Nr. 2 keiner 
Erlaubnis. 2Der Jagdscheininhaber nach 
Satz 1 hat binnen zwei Wochen 

1. der zuständigen Behörde unter 
Benennung von Name und Anschrift 
des Überlassenden den Erwerb 
schriftlich anzuzeigen und 

2. bei der zuständigen Behörde die 
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
oder die Eintragung des Erwerbs in 
eine bereits erteilte 
Waffenbesitzkarte zu beantragen. 

 
 

§ 13 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen und Munition durch Jäger, 
Führen und Schießen zu Jagdzwecken 
 
 
[Abs. 1 u. 2 unverändert] 
 
(3) 1Inhaber eines gültigen 
Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des 
Bundesjagdgesetzes bedürfen zum Erwerb 
von Langwaffen nach Absatz 1 Nr. 2 keiner 
Erlaubnis. 2Der Jagdscheininhaber nach 
Satz 1 hat binnen zwei Wochen bei der 
zuständigen Behörde die Ausstellung einer 
Waffenbesitzkarte zu beantragen. 

1. der zuständigen Behörde unter 
Benennung von Name und Anschrift 
des Überlassenden den Erwerb 
schriftlich anzuzeigen und 

2. bei der zuständigen Behörde die 
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
oder die Eintragung des Erwerbs in 
eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte 
zu beantragen. 
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[…] 
 

 
[Abs. 4 bis 8 unverändert] 
 
(9) Auf Schalldämpfer finden die Absätze 1 
bis 4 und 6 bis 8 entsprechende 
Anwendung. Die Schalldämpfer gemäß Satz 
1 dürfen ausschließlich mit für die Jagd 
zugelassenen Langwaffen für Munition mit 
Zentralfeuerzündung im Rahmen der Jagd 
und des jagdlichen Übungsschießens 
verwendet werden. 
 

§ 14 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen und Munition durch 
Sportschützen 
 
[…] 
 
(2) 1Ein Bedürfnis für den Erwerb und 
Besitz von Schusswaffen und der dafür 
bestimmten Munition wird bei Mitgliedern 
eines Schießsportvereins anerkannt, der 
einem nach § 15 Abs. 1 anerkannten 
Schießsportverband angehört. 2Durch eine 
Bescheinigung des Schießsportverbandes 
oder eines ihm angegliederten 
Teilverbandes ist glaubhaft zu machen, 
dass 
1. das Mitglied seit mindestens zwölf 

Monaten den Schießsport in einem 
Verein regelmäßig als Sportschütze 
betreibt und 

2. die zu erwerbende Waffe für eine 
Sportdisziplin nach der Sportordnung 
des Schießsportverbandes zugelassen 
und erforderlich ist. 

3Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der 
Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen 
erworben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 14 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen und Munition durch 
Sportschützen 
 
[Abs. 1 unverändert] 
 
(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz 
von Schusswaffen und der dafür 
bestimmten Munition wird bei Mitgliedern 
eines Schießsportvereins anerkannt, der 
einem nach § 15 Abs. 1 anerkannten 
Schießsportverband angehört. [Sätze 2 und 
3 gestrichen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Für das Bedürfnis zum Erwerb von 
Schusswaffen und der dafür bestimmten 
Munition ist durch eine Bescheinigung des 
Schießsportverbandes oder eines ihm 
angegliederten Teilverbandes glaubhaft zu 
machen, dass 
1. das Mitglied seit mindestens zwölf 

Monaten den Schießsport in einem 
Verein mit erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen betreibt,  

2. das Mitglied den Schießsport in einem 
Verein innerhalb der vergangenen zwölf 
Monate mindestens 
a) einmal in jedem ganzen Monat dieses 

Zeitraums ausgeübt hat, oder 
b) 18 Mal insgesamt innerhalb dieses 

Zeitraums ausgeübt hat, 
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(3) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach 
Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von 
mehr als drei halbautomatischen 
Langwaffen und mehr als zwei 
mehrschüssigen Kurzwaffen für 
Patronenmunition sowie der hierfür 
erforderlichen Munition wird unter 
Beachtung des Absatzes 2 durch Vorlage 
einer Bescheinigung des 
Schießsportverbandes des Antragstellers 
glaubhaft gemacht, wonach die weitere 
Waffe 
1. von ihm zur Ausübung weiterer 

Sportdisziplinen benötigt wird oder 
2. zur Ausübung des Wettkampfsports 

erforderlich ist und der Antragsteller 
regelmäßig an Schießsportwettkämpfen 
teilgenommen hat. 

     und 
3. die zu erwerbende Waffe für eine 

Sportdisziplin nach der Sportordnung des 
Schießsportverbandes zugelassen und 
erforderlich ist. 

2Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der 
Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen 
erworben werden. 
 
(4) 1Für das Bedürfnis zum Besitz von 
Schusswaffen und der dafür bestimmten 
Munition ist durch eine Bescheinigung des 
Schießsportverbandes oder eines ihm 
angegliederten Teilverbandes glaubhaft zu 
machen, dass das Mitglied in den letzten 24 
Monaten vor Prüfung des Bedürfnisses den 
Schießsport in einem Verein mit einer 
eigenen erlaubnispflichtigen Waffe 
1. mindestens einmal alle drei Monate in 

diesem Zeitraum betrieben hat oder 
2. mindestens sechs Mal innerhalb eines 

abgeschlossenen Zeitraums von jeweils 
zwölf Monaten betrieben hat. 

2Besitzt das Mitglied sowohl Lang- als auch 
Kurzwaffen, so ist der Nachweis nach Satz 
1 für Waffen beider Kategorien zu erbringen. 
3Sind seit der ersten Eintragung einer 
Schusswaffe in die Waffenbesitzkarte oder 
der erstmaligen Ausstellung einer 
Munitionserwerbserlaubnis zehn Jahre 
vergangen, genügt für das Fortbestehen des 
Bedürfnisses des Sportschützen die 
Mitgliedschaft in einem Schießsportverein 
nach Absatz 2; die Mitgliedschaft ist im 
Rahmen der Folgeprüfungen nach § 4 
Absatz 4 Satz 2 durch eine Bescheinigung 
des Schießsportvereins nachzuweisen. 
 
(5) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach 
Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von 
mehr als drei halbautomatischen 
Langwaffen und mehr als zwei 
mehrschüssigen Kurzwaffen für 
Patronenmunition sowie der hierfür 
erforderlichen Munition wird unter 
Beachtung des Absatzes 2 durch Vorlage 
einer Bescheinigung des 
Schießsportverbandes des Antragstellers 
glaubhaft gemacht, wonach die weitere 
Waffe 
1. von ihm zur Ausübung weiterer 

Sportdisziplinen benötigt wird oder  
2. zur Ausübung des Wettkampfsports 

erforderlich ist und der Antragsteller 
regelmäßig an Schießsportwettkämpfen 
teilgenommen hat. 
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(4) 1Sportschützen, die dem Schießsport in 
einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 
1 als gemeldetes Mitglied nachgehen, wird 
abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter 
Beachtung des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 und 
Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt, 
die zum Erwerb von Einzellader-
Langwaffen mit glatten und gezogenen 
Läufen, von Repetier-Langwaffen mit 
gezogenen Läufen sowie von einläufigen 
Einzellader-Kurzwaffen für 
Patronenmunition und von mehrschüssigen 
Kurz- und Langwaffen mit 
Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen) 
berechtigt. 2Die Eintragung von Waffen, die 
auf Grund dieser unbefristeten Erlaubnis 
erworben wurden, in die Waffenbesitzkarte 
ist durch den Erwerber binnen zwei 
Wochen zu beantragen. 
 

 
(6) Sportschützen, die dem Schießsport in 
einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 1 
als gemeldetes Mitglied nachgehen, wird 
abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter 
Beachtung des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 
1 und 2 und Satz 2 eine unbefristete 
Erlaubnis erteilt, die zum Erwerb von 
insgesamt bis zu zehn Einzellader-
Langwaffen mit glatten und gezogenen 
Läufen, von Repetier-Langwaffen mit 
gezogenen Läufen sowie von einläufigen 
Einzellader-Kurzwaffen für 
Patronenmunition und von mehrschüssigen 
Kurz- und Langwaffen mit 
Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen) 
berechtigt. [Satz 2 gestrichen] 
 

§ 15 Schießsportverbände, 
schießsportliche Vereine 
 
(1) Als Schießsportverband im Sinne 
dieses Gesetzes wird ein überörtlicher 
Zusammenschluss schießsportlicher 
Vereine anerkannt, der 
 
[…] 
 
7. im Rahmen eines festgelegten 

Verfahrens die ihm angehörenden 
schießsportlichen Vereine verpflichtet 
und regelmäßig darauf überprüft, dass 
diese 

 
a) die ihnen nach diesem Gesetz oder 

auf Grund dieses Gesetzes 
obliegenden Pflichten erfüllen, 

 
b) einen Nachweis über die Häufigkeit 

der schießsportlichen Aktivitäten 
jedes ihrer Mitglieder während der 
ersten drei Jahre, nachdem diesem 
erstmalig eine Waffenbesitzkarte 
als Sportschütze erteilt wurde, 
führen und 

 
c) über eigene Schießstätten für die 

nach der Schießsportordnung 
betriebenen Disziplinen verfügen 
oder geregelte 
Nutzungsmöglichkeiten für 
derartige Schießstätten 
nachweisen. 

§ 15 Schießsportverbände, 
schießsportliche Vereine 
 
(1) Als Schießsportverband im Sinne dieses 
Gesetzes wird ein überörtlicher 
Zusammenschluss schießsportlicher 
Vereine anerkannt, der 
 
[…] 
 
7. im Rahmen eines festgelegten 

Verfahrens die ihm angehörenden 
schießsportlichen Vereine verpflichtet 
und regelmäßig darauf überprüft, dass 
diese 

 
a) die ihnen nach diesem Gesetz oder 

auf Grund dieses Gesetzes 
obliegenden Pflichten erfüllen, 

 
b) einen Nachweis über die Häufigkeit 

der schießsportlichen Aktivitäten 
jedes ihrer Mitglieder während der 
letzten 24 Monate vor Prüfung des 
Bedürfnisses nach § 4 Absatz 4 
führen, sofern nicht ein Fall des § 14 
Absatz 4 Satz 3 vorliegt, und 

 
c) über eigene Schießstätten für die 

nach der Schießsportordnung 
betriebenen Disziplinen verfügen 
oder geregelte 
Nutzungsmöglichkeiten für derartige 
Schießstätten nachweisen. 
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[…] 
 
(4) 1Die zuständige Behörde hat das Recht, 
jederzeit den Nachweis über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Anerkennung 
zu verlangen. 2Die Anerkennung kann 
zurückgenommen werden, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 für ihre 
Erteilung nicht vorgelegen haben; sie ist 
zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen weiterhin nicht vorliegen. 
3Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 
eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nachträglich entfallen ist. 4Anerkennung, 
Rücknahme und Widerruf sind im 
Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 5Vom 
Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der 
Aufhebung der Anerkennung an sind die 
Bescheinigungen des betreffenden 
Verbandes nach § 14 Abs. 2 und 3 nicht 
mehr als geeignete Mittel zur 
Glaubhaftmachung anzuerkennen. 6Sofern 
der Grund für die Aufhebung der 
Anerkennung Zweifel an der inhaltlichen 
Richtigkeit von Bescheinigungen 
aufkommen lässt, können die Behörden 
bereits ab der Einleitung der Anhörung von 
der Anerkennung der Bescheinigungen 
absehen. 7Die Anerkennungsbehörde 
unterrichtet die nach Absatz 3 an der 
Anerkennung beteiligten Stellen von der 
Einleitung und dem Abschluss des 
Verfahrens zur Aufhebung der 
Anerkennung. 
 
[…] 

 
[Abs. 2 und 3 unverändert] 
 
(4) 1Die zuständige Behörde hat das Recht, 
jederzeit den Nachweis über das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Anerkennung 
zu verlangen. 2Die Anerkennung kann 
zurückgenommen werden, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 für ihre 
Erteilung nicht vorgelegen haben; sie ist 
zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen weiterhin nicht vorliegen. 
3Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 
eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung 
nachträglich entfallen ist. 4Anerkennung, 
Rücknahme und Widerruf sind im 
Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 5Vom 
Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der 
Aufhebung der Anerkennung an sind die 
Bescheinigungen des betreffenden 
Verbandes nach § 14 Abs. 3, 4 und 5 nicht 
mehr als geeignete Mittel zur 
Glaubhaftmachung anzuerkennen. 6Sofern 
der Grund für die Aufhebung der 
Anerkennung Zweifel an der inhaltlichen 
Richtigkeit von Bescheinigungen 
aufkommen lässt, können die Behörden 
bereits ab der Einleitung der Anhörung von 
der Anerkennung der Bescheinigungen 
absehen. 7Die Anerkennungsbehörde 
unterrichtet die nach Absatz 3 an der 
Anerkennung beteiligten Stellen von der 
Einleitung und dem Abschluss des 
Verfahrens zur Aufhebung der 
Anerkennung. 
 
[Abs. 5 unverändert] 
 
 

§ 18 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen oder Munition durch 
Waffen- oder Munitionssachverständige 
 
[…] 
 
(2) 1Die Erlaubnis zum Erwerb von 
Schusswaffen oder Munition wird in der 
Regel 

1. für Schusswaffen oder Munition jeder 
Art und 

2. unbefristet 
erteilt. 2Sie kann mit der Auflage verbunden 
werden, der Behörde in bestimmten 
Zeitabständen eine Aufstellung über den 
Bestand an Schusswaffen vorzulegen. 3Auf 
den Inhaber einer Waffenbesitzkarte für 

§ 18 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen oder Munition durch 
Waffen- oder Munitionssachverständige 
 
[Abs. 1 unverändert] 
 
(2) 1Die Erlaubnis zum Erwerb von 
Schusswaffen oder Munition wird in der 
Regel 

1. für Schusswaffen oder Munition jeder 
Art und 

2. unbefristet 
erteilt. 2Sie kann mit der Auflage verbunden 
werden, der Behörde in bestimmten 
Zeitabständen eine Aufstellung über den 
Bestand an Schusswaffen vorzulegen. [Satz 
3 aufgehoben] 
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Schusswaffen jeder Art findet im Fall des 
Erwerbs einer Schusswaffe § 10 Abs. 1a 
keine Anwendung, wenn der Besitz nicht 
länger als drei Monate ausgeübt wird. 
 
§ 20 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen durch Erwerber infolge 
eines Erbfalls 
 
[…] 
 
(5) 1Der Einbau und die Entsperrung von 
Blockiersystemen dürfen nur durch hierin 
eingewiesene Inhaber einer 
Waffenherstellungserlaubnis oder einer 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Abs. 1 
oder durch deren hierzu bevollmächtigten 
Mitarbeiter erfolgen. 2Die vorübergehende 
Entsperrung aus besonderem Anlass ist 
möglich. 3Die Zeitpunkte aller Einbauten 
und Entsperrungen sind schriftlich oder 
elektronisch festzuhalten. 4§ 39 Abs. 1 Satz 
1 gilt entsprechend. 
 
(6) In der Waffenbesitzkarte ist von der 
Waffenbehörde einzutragen, dass die 
Schusswaffe mit einem Blockiersystem 
gesichert wurde. 
 
(7) 1Die Waffenbehörde hat auf Antrag 
Ausnahmen von der Verpflichtung, alle 
Erbwaffen mit einem dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechenden 
Blockiersystem zu sichern, zuzulassen, 
wenn oder so lange für eine oder mehrere 
Erbwaffen ein entsprechendes 
Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. 
2Eine Ausnahme kann auch für Erbwaffen 
erteilt werden, die Bestandteil einer 
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung 
gemäß § 17 sind oder werden sollen. 
 

§ 20 Erwerb und Besitz von 
Schusswaffen durch Erwerber infolge 
eines Erbfalls 
 
[Abs. 1 bis 4 unverändert] 
 
(5) 1Der Einbau und die Entsperrung von 
Blockiersystemen dürfen nur durch hierin 
eingewiesene Inhaber einer 
Waffenherstellungserlaubnis oder einer 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Abs. 1 
oder durch deren hierzu bevollmächtigten 
Mitarbeiter erfolgen. 2Die vorübergehende 
Entsperrung aus besonderem Anlass ist 
möglich. [Satz 3 aufgehoben] 
 
 
 
 
[Abs. 6 aufgehoben] 
 
 
 
 
(6) 1Die Waffenbehörde hat auf Antrag 
Ausnahmen von der Verpflichtung, alle 
Erbwaffen mit einem dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechenden 
Blockiersystem zu sichern, zuzulassen, 
wenn oder so lange für eine oder mehrere 
Erbwaffen ein entsprechendes 
Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. 
2Eine Ausnahme kann auch für Erbwaffen 
erteilt werden, die Bestandteil einer 
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung 
gemäß § 17 sind oder werden sollen. 
 

§ 21 Gewerbsmäßige Waffenherstellung, 
Waffenhandel 
 
[…] 
 
(7) Die zuständige Behörde unterrichtet das 
Bundeskriminalamt, die 
Landeskriminalämter und das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über 
das Erlöschen einer Erlaubnis nach Absatz 
5 Satz 1 und über die Rücknahme oder den 
Widerruf einer Erlaubnis nach Absatz 1. 
 

§ 21 Gewerbsmäßige Waffenherstellung, 
Waffenhandel 
 
[Abs. 1 bis 6 unverändert] 
 
(7) Die zuständige Behörde unterrichtet das 
Bundesverwaltungsamt und das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das 
Erlöschen einer Erlaubnis nach Absatz 5 
Satz 1 und über die Rücknahme oder den 
Widerruf einer Erlaubnis nach Absatz 1. 
 

§ 23 Waffenbücher  
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(1) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen 
herstellt, hat ein Waffenherstellungsbuch zu 
führen, aus dem die Art und Menge der 
Schusswaffen sowie ihr Verbleib 
hervorgehen. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden 
auf Schusswaffen, deren Bauart nach den 
§§ 7 und 8 des Beschussgesetzes 
zugelassen ist oder die der Anzeigepflicht 
nach § 9 des Beschussgesetzes 
unterliegen, sowie auf wesentliche Teile 
von erlaubnisfreien Schusswaffen. 
 
(2) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen 
erwirbt, vertreibt oder anderen überlässt, 
hat ein Waffenhandelsbuch zu führen, aus 
dem die Art und Menge der Schusswaffen, 
ihre Herkunft und ihr Verbleib hervorgehen. 
2Satz 1 ist nicht anzuwenden auf  
 

1. Schusswaffen im Sinne des Absatzes 
1 Satz 2, die vom Hersteller oder 
demjenigen, der die Schusswaffen in 
den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbracht hat, mit dem auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach 
§ 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c 
bestimmten Kennzeichen versehen 
sind, 

 
2. Schusswaffen, über die in demselben 

Betrieb ein Waffenherstellungsbuch 
nach Absatz 1 zu führen ist. 

 
3Für Verwahr-, Reparatur- und 
Kommissionswaffen kann ein gesondertes 
Buch geführt werden. 
 

[§ 23 aufgehoben] 
 

§ 24 Kennzeichnungspflicht, 
Markenanzeigepflicht 
 
(1) 1Wer Schusswaffen herstellt oder in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt, 
hat unverzüglich mindestens auf einem 
wesentlichen Teil der Waffe deutlich 
sichtbar und dauerhaft folgende Angaben 
anzubringen:  

1. Im Fall 
a) der gewerbsmäßigen Herstellung 

den Namen, die Firma oder eine 
eingetragene Marke des 
Waffenherstellers oder -händlers, 
der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes eine gewerbliche 
Niederlassung hat, 

b) der nichtgewerbsmäßigen 

§ 24 Kennzeichnungspflicht, 
Markenanzeigepflicht 
 
(1) 1Wer Schusswaffen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes herstellt oder in diesen 
verbringt, hat unverzüglich auf den in einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Nummer 2 
festgelegten wesentlichen Teilen der 
Schusswaffe deutlich sichtbar und dauerhaft 
folgende Angaben anzubringen: 

1. den Namen, die Firma oder eine 
eingetragene Marke des Herstellers 
der Schusswaffe, 
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Herstellung nach § 26 den Namen 
des nicht gewerblichen 
Waffenherstellers, 

2. das Herstellungsland (zweistelliges 
Landeskürzel nach ISO 3166), 

 
3. die Bezeichnung der Munition oder, 

wenn keine Munition verwendet wird, 
die Bezeichnung der Geschosse, 

4. bei Importwaffen zusätzlich das 
Einfuhrland (Landeskürzel nach ISO 
3166) und das Einfuhrjahr und 

 
 
 
 
5. eine fortlaufende Nummer 

(Seriennummer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Die Seriennummer nach Satz 1 Nr. 5 ist 
bei zusammengesetzten Langwaffen auf 
dem Lauf und bei zusammengesetzten 
Kurzwaffen auf dem Griffstück 
anzubringen. 3Satz 2 gilt nur für 
Schusswaffen, die ab dem 1. April 2008 
hergestellt, auf Dauer erworben oder in den 
Geltungsbereich des Gesetzes verbracht 
werden. 4Auf erlaubnispflichtige 
Schusswaffen, die Bestandteil einer 
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im 
Sinne des § 17 sind oder werden sollen, 
sind Satz 1 und 2 nicht anzuwenden. 5Auf 
Schusswaffen im Sinne des § 23 Abs. 1 
Satz 2 ist Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 nicht 
anzuwenden. 6Wesentliche Teile 
erlaubnispflichtiger Schusswaffen sind 
gesondert mit einer Seriennummer zu 

 
 
 
2. für das Herstellungsland das 

zweistellige Landeskürzel nach ISO-
Norm 3166, 

3. die Bezeichnung der Munition oder, 
wenn keine Munition verwendet wird, 
die Bezeichnung des Laufkalibers, 

4. bei Schusswaffen, die aus einem 
Staat der nicht Mitgliedstaat ist 
(Drittstaat) in den Geltungsbereich 
des Gesetzes verbracht werden, 
zusätzlich das Landeskürzel nach 
ISO-Norm 3166 für den Drittstaat und 
das Jahr des Verbringens und, 

5. eine fortlaufende Nummer 
(Seriennummer). 

2Die in Satz 1 Nummer 2, 4 und 5 
genannten Angaben sind nicht anzubringen 
auf 

1. Schusswaffen, 
a) deren Bauart nach den §§ 7 und 8 

des Beschussgesetzes zugelassen 
ist oder  

b) die der Anzeigepflicht nach § 9 des 
Beschussgesetzes unterliegen, 
sowie 

2. wesentlichen Teilen von 
erlaubnisfreien Schusswaffen.  

Satz 1 gilt nicht 
1. für Schusswaffen, die Bestandteil einer 

kulturhistorisch bedeutsamen 
Sammlung im Sinne des § 17 sind 
oder werden sollen;  

2. beim Verbringen unbrauchbar 
gemachter Schusswaffen in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

 
[Sätze 2 bis 6 gestrichen] 
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kennzeichnen und in Waffenbüchern nach 
§ 23 zu erfassen, wenn sie einzeln 
gehandelt werden. 
 
(2) Schusswaffen, deren Geschossen eine 
Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 
Joule erteilt wird, müssen eine 
Typenbezeichnung sowie das Kennzeichen 
nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten 
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. 
Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes geltenden Fassung oder ein 
durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen 
tragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Wer gewerbsmäßig Munition herstellt 
oder in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verbringt, hat unverzüglich auf 
der kleinsten Verpackungseinheit Zeichen 
anzubringen, die den Hersteller, die 
Fertigungsserie (Fertigungszeichen), die 
Zulassung und die Bezeichnung der 
Munition erkennen lassen; das 
Herstellerzeichen und die Bezeichnung der 
Munition sind auch auf der Hülse 
anzubringen. 2Munition, die wiedergeladen 
wird, ist außerdem mit einem besonderen 
Kennzeichen zu versehen. 3Als Hersteller 
gilt auch derjenige, unter dessen Namen, 
Firma oder Marke die Munition vertrieben 
oder anderen überlassen wird und der die 
Verantwortung dafür übernimmt, dass die 
Munition den Vorschriften dieses Gesetzes 
entspricht. 
 
 
(4) Wer Waffenhandel betreibt, darf 
Schusswaffen oder Munition anderen 
gewerbsmäßig nur überlassen, wenn er 
festgestellt hat, dass die Schusswaffen 
gemäß Absatz 1 gekennzeichnet sind, oder 
wenn er auf Grund von Stichproben 
überzeugt ist, dass die Munition nach 
Absatz 3 mit dem Herstellerzeichen 
gekennzeichnet ist. 
 

 
 
 
 
(2) Schusswaffen, deren Geschossen eine 
Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 
Joule erteilt wird, müssen eine 
Typenbezeichnung sowie das Kennzeichen 
nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten 
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 
1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
geltenden Fassung oder ein durch 
Rechtsverordnung nach § 25 Nummer 1 
bestimmtes Zeichen tragen. 
 
(3) Auf Schusswaffen, die für die in § 55 
Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht 
oder hergestellt und ihnen überlassen 
werden, sind neben den in Absatz 1 
genannten Angaben zusätzlich Angaben 
anzubringen, aus denen die 
verfügungsberechtigte Stelle ersichtlich ist. 
 
(4) 1Wer gewerbsmäßig Munition im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes herstellt 
oder in diesen verbringt, hat unverzüglich 
auf der kleinsten Verpackungseinheit 
Zeichen anzubringen, die den Hersteller, die 
Fertigungsserie (Fertigungszeichen), die 
Zulassung und die Bezeichnung der 
Munition erkennen lassen; das 
Herstellerzeichen und die Bezeichnung der 
Munition sind auch auf der Hülse 
anzubringen. 2Munition, die wiedergeladen 
wird, ist außerdem mit einem besonderen 
Kennzeichen zu versehen. 3Als Hersteller 
gilt auch derjenige, unter dessen Namen, 
Firma oder Marke die Munition vertrieben 
oder anderen überlassen wird und der die 
Verantwortung dafür übernimmt, dass die 
Munition den Vorschriften dieses Gesetzes 
entspricht., sofern er Inhaber der Zulassung 
nach § 11 des Beschussgesetzes ist. 
 
(5) Wer Waffenhandel betreibt, darf 
Schusswaffen oder Munition anderen 
gewerbsmäßig nur überlassen, wenn er 
festgestellt hat, dass die Schusswaffen 
gemäß Absatz 1 gekennzeichnet sind, oder 
wenn er auf Grund von Stichproben 
überzeugt ist, dass die Munition nach 
Absatz 4 mit dem Herstellerzeichen 
gekennzeichnet ist. 
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(5) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen, 
Munition oder Geschosse für 
Schussapparate herstellt, Munition 
wiederlädt oder im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes mit diesen Gegenständen Handel 
treibt und eine Marke für diese 
Gegenstände benutzen will, hat dies der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
unter Vorlage der Marke vorher schriftlich 
oder elektronisch anzuzeigen. 2Verbringer, 
die die Marke eines Herstellers aus einem 
anderen Staat benutzen wollen, haben 
diese Marke anzuzeigen. 
 
(6) Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten 
nicht, sofern es sich um Munition handelt, 
die Teil einer Sammlung (§ 17 Abs. 1) oder 
für eine solche bestimmt ist. 
 

(6) 1Wer gewerbsmäßig Schusswaffen, 
Munition oder Geschosse für 
Schussapparate herstellt, Munition 
wiederlädt oder im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes mit diesen Gegenständen Handel 
treibt und eine Marke für diese 
Gegenstände benutzen will, hat dies der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
unter Vorlage der Marke vorher schriftlich 
oder elektronisch anzuzeigen. 2Verbringer, 
die die Marke eines Herstellers aus einem 
anderen Staat benutzen wollen, haben 
diese Marke anzuzeigen. 
 
(7) Die Absätze 4 und 5 gelten nicht, sofern 
es sich um Munition handelt, die Teil einer 
Sammlung (§ 17 Abs. 1) oder für eine 
solche bestimmt ist. 
 

§ 25 Ermächtigungen und Anordnungen 
 
(1) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur 
Durchführung der §§ 23 und 24 
 

1. Vorschriften zu erlassen über 
a) Inhalt und Führung des 

Waffenherstellungs- und 
Waffenhandelsbuches, 

b) Aufbewahrung und Vorlage des 
Waffenherstellungs- und 
Waffenhandelsbuches, 

c) eine besondere Kennzeichnung 
bestimmter Waffen- und 
Munitionsarten sowie über die Art, 
Form und Aufbringung dieser 
Kennzeichnung, 

2. zu bestimmen, 
a)  auf welchen wesentlichen Teilen 

der Schusswaffe die Kennzeichen 
anzubringen sind und wie die 
Schusswaffen nach einem 
Austausch, einer Veränderung 
oder einer Umarbeitung 
wesentlicher Teile zu 
kennzeichnen sind, 

b)  dass bestimmte Waffen- und 
Munitionsarten von der in § 24 
vorgeschriebenen Kennzeichnung 
ganz oder teilweise befreit sind. 

 
[…] 
 

§ 25 Verordnungsermächtigungen 
 
(1) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur 
Durchführung des § 24 
 

1. Vorschriften zu erlassen über [a) und 
b) gestrichen] eine besondere 
Kennzeichnung bestimmter Waffen- 
und Munitionsarten sowie über die 
Art, Form und Aufbringung dieser 
Kennzeichnung, 

 
 
 
 
 
 
[Nr. 2 unverändert] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Abs. 2 gestrichen] 
 

 § 25a Anordnungen zur Kennzeichnung 
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Sofern eine kennzeichnungspflichtige 
Schusswaffe nicht mit einer fortlaufenden 
Nummer (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5) 
gekennzeichnet ist, kann die zuständige 
Behörde auch nachträglich anordnen, dass 
der Besitzer an ihr ein bestimmtes 
Kennzeichen anbringen lässt.“ 
 

§ 27 Schießstätten, Schießen durch 
Minderjährige auf Schießstätten 
 
(1) 1Wer eine ortsfeste oder 
ortsveränderliche Anlage, die 
ausschließlich oder neben anderen 
Zwecken dem Schießsport oder sonstigen 
Schießübungen mit Schusswaffen, der 
Erprobung von Schusswaffen oder dem 
Schießen mit Schusswaffen zur 
Belustigung dient (Schießstätte), betreiben 
oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art 
ihrer Benutzung wesentlich ändern will, 
bedarf der Erlaubnis der zuständigen 
Behörde. 
2Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
der Antragsteller die erforderliche 
Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche 
Eignung (§ 6) besitzt und eine 
Versicherung gegen Haftpflicht für aus dem 
Betrieb der Schießstätte resultierende 
Schädigungen in Höhe von mindestens 1 
Million Euro – pauschal für Personen- und 
Sachschäden – sowie gegen Unfall für aus 
dem Betrieb der Schießstätte resultierende 
Schädigungen von bei der Organisation 
des Schießbetriebs mitwirkenden Personen 
in Höhe von mindestens 10 000 Euro für 
den Todesfall und 100 000 Euro für den 
Invaliditätsfall bei einem im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zum 
Geschäftsbetrieb befugten 
Versicherungsunternehmen nachweist. 3§ 
10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
4Abweichend von Satz 2 richtet sich die 
Haftpflichtversicherung für 
Schießgeschäfte, die der 
Schaustellerhaftpflichtverordnung 
unterliegen, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser 
Verordnung. 5Bei ortsveränderlichen 
Schießstätten ist eine einmalige Erlaubnis 
vor der erstmaligen Aufstellung 
ausreichend. 6Der Inhaber einer Erlaubnis 
nach Satz 5 hat Aufnahme und Beendigung 
des Betriebs der Schießstätte der örtlich 
zuständigen Behörde zwei Wochen vorher 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 
 

§ 27 Schießstätten, Schießen durch 
Minderjährige auf Schießstätten 
 
(1) Wer 

1. eine ortsfeste Anlage oder 
2. eine ortsveränderliche Anlage, 

die ausschließlich oder neben anderen 
Zwecken dem Schießsport oder sonstigen 
Schießsportübungen mit Schusswaffen, der 
Erprobung von Schusswaffen oder dem 
Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung 
dient (Schießstätte), betreiben oder in ihrer 
Beschaffenheit oder in der Art ihrer 
Benutzung wesentlich ändern will, bedarf 
der Erlaubnis der zuständigen Behörde. 
 
[Sätze 2 bis 6 unverändert] 
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[…] 
 
(7) 1Das kampfmäßige Schießen auf 
Schießstätten ist nicht zulässig. 2Das 
Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung sowie von sonstigen 
Gefahren oder erheblichen Nachteilen für 
die Benutzer einer Schießstätte, die 
Bewohner des Grundstücks, die 
Nachbarschaft oder die Allgemeinheit 

1. die Benutzung von Schießstätten 
einschließlich der Aufsicht über das 
Schießen und der Anforderungen 
an das Aufsichtspersonal und 
dessen besondere Ausbildung für 
die Kinder- und Jugendarbeit zu 
regeln, 

 
2. Vorschriften über den Umfang der 

Verpflichtungen zu erlassen, die bei 
Lehrgängen zur Ausbildung in der 
Verteidigung mit Schusswaffen und 
bei Schießübungen dieser Art 
einzuhalten sind; darin kann 
bestimmt werden, 
a. dass die Durchführung dieser 

Veranstaltungen einer Anzeige 
bedarf,  

b. dass und in welcher Weise der 
Veranstalter die Einstellung und 
das Ausscheiden der 
verantwortlichen 
Aufsichtsperson und der 
Ausbilder anzuzeigen hat, 

c. dass nur Personen an den 
Veranstaltungen teilnehmen 
dürfen, die aus Gründen 
persönlicher Gefährdung, aus 
dienstlichen oder beruflichen 
Gründen zum Besitz oder zum 
Führen von Schusswaffen einer 
Erlaubnis bedürfen, 

d. dass und in welcher Weise der 
Veranstalter Aufzeichnungen zu 
führen, aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde 
vorzulegen hat,  

e. dass die zuständige Behörde 
die Veranstaltungen untersagen 
darf, wenn der Veranstalter, die 
verantwortliche Aufsichtsperson 
oder ein Ausbilder die 
erforderliche Zuverlässigkeit, 

[Abs. 2 bis 6 unverändert] 
 
(7) 1Das kampfmäßige Schießen auf 
Schießstätten ist nicht zulässig. 2Das 
Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung sowie von sonstigen 
Gefahren oder erheblichen Nachteilen für 
die Benutzer einer Schießstätte, die 
Bewohner des Grundstücks, die 
Nachbarschaft oder die Allgemeinheit 

1. die Benutzung von Schießstätten 
einschließlich der Aufsicht über 
das Schießen und der 
Anforderungen an das 
Aufsichtspersonal und dessen 
besondere Ausbildung für die 
Kinder- und Jugendarbeit zu 
regeln, 

2. Vorschriften über den Umfang der 
Verpflichtungen zu erlassen, die 
bei Lehrgängen zur Ausbildung in 
der Verteidigung mit Schusswaffen 
und bei Schießübungen dieser Art 
einzuhalten sind; darin kann 
bestimmt werden, 

a. dass die Durchführung dieser 
Veranstaltungen einer Anzeige 
bedarf,  

b. dass und in welcher Weise der 
Veranstalter die Einstellung und 
das Ausscheiden der 
verantwortlichen 
Aufsichtsperson und der 
Ausbilder anzuzeigen hat, 

c. dass nur Personen an den 
Veranstaltungen teilnehmen 
dürfen, die aus Gründen 
persönlicher Gefährdung, aus 
dienstlichen oder beruflichen 
Gründen zum Besitz oder zum 
Führen von Schusswaffen einer 
Erlaubnis bedürfen, 

d. dass und in welcher Weise der 
Veranstalter Aufzeichnungen zu 
führen, aufzubewahren und der 
zuständigen Behörde vorzulegen 
hat,  

e. dass die zuständige Behörde die 
Veranstaltungen untersagen 
darf, wenn der Veranstalter, die 
verantwortliche Aufsichtsperson 
oder ein Ausbilder die 
erforderliche Zuverlässigkeit, die 
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die persönliche Eignung oder 
Sachkunde nicht oder nicht 
mehr besitzt, 

3. Vorschriften über die 
sicherheitstechnische Prüfung von 
Schießstätten zu erlassen. 

 

persönliche Eignung oder 
Sachkunde nicht oder nicht mehr 
besitzt. 

[Nr. 3 gestrichen] 
 

 § 27a Sicherheitstechnische Prüfung von 
Schießstätten; 
Verordnungsermächtigung  
 
(1) 1Schießstätten sind vor ihrer ersten 
Inbetriebnahme und bei wesentlichen 
Änderungen in der Beschaffenheit 
hinsichtlich der sicherheitstechnischen 
Anforderungen durch die zuständige 
Behörde unter Hinzuziehung eines 
anerkannten Schießstandsachverständigen 
zu überprüfen. 2Schießstätten, auf denen 
mit erlaubnispflichtigen Schusswaffen 
geschossen wird, sind zusätzlich alle vier 
Jahre nach Satz 1 durch die zuständige 
Behörde zu überprüfen. Ist das Schießen 
auf einer Schießstätte nur mit 
erlaubnisfreien Schusswaffen zulässig, so 
beträgt der Abstand zwischen den 
Überprüfungen nach Satz 2 höchstens 
sechs Jahre. 3Falls Zweifel an dem 
ordnungsgemäßen Zustand oder den 
erforderlichen schießtechnischen 
Einrichtungen bestehen, kann die 
zuständige Behörde die Schießstätte in 
sicherheitstechnischer Hinsicht unter 
Hinzuziehung eines anerkannten 
Schießstand-sachverständigen überprüfen 
oder von dem Erlaubnisinhaber die Vorlage 
eines Gutachtens eines anerkannten 
Schieß-standsachverständigen verlangen. 
4Die Kosten für die Hinzuziehung eines 
anerkannten Schießstandsachverständigen 
bei den Überprüfungen nach den Sätzen 1 
bis 4 hat der Betreiber der Schießstätte zu 
tragen.  
(2) 1Werden bei der Überprüfung Mängel 
festgestellt, die eine Gefährdung der 
Benutzer der Schießstätte oder Dritter 
befürchten lassen, kann die zuständige 
Behörde die weitere Benutzung der 
Schießstätte bis zur Beseitigung der Mängel 
untersagen. 2Der weitere Betrieb oder die 
Benutzung der Schießstätte ist im Falle der 
Untersagung nach Satz 1 verboten.  
(3) 1Die sicherheitstechnischen 
Anforderungen, die an Schießstätten zu 
stellen sind, ergeben sich aus den 
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„Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme 
und das Betreiben von Schießständen“ 
(Schießstandrichtlinien). 2Das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat erstellt die Schießstandrichtlinien 
nach Anhörung von Vertretern der 
Wissenschaft, der Betroffenen und der für 
das Waffenrecht zuständigen obersten 
Landesbehörden als dem Stand der 
Sicherheitstechnik entsprechende Regeln. 
3Das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat macht die Schießstandricht-
linien im Bundesanzeiger bekannt; 
anzugeben ist, ab wann die 
Schießstandrichtlinien zu nutzen sind. 4Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für 
Änderungen der Schießstandrichtlinien. 5Die 
Schießstandrichtlinien sind in der jeweils 
aktuell geltenden Fassung anzuwenden.  
(4) 1Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Qualifikationsanforderungen für die 
Anerkennung als 
Schießstandsachverständiger nach Absatz 
1 sowie das Verfahren der Anerkennung zu 
regeln. 2Wird eine Rechtsverordnung nach 
Satz 1 erlassen, ist in ihr insbesondere 
vorzusehen, dass eine Anerkennung als 
Schießstandsachverständiger nur erfolgen 
darf, wenn der Betreffende durch eine 
Prüfung hinreichende Kenntnisse der in 
Absatz 3 genannten Schießstandrichtlinien 
nachgewiesen hat. 
 

§ 28a Erwerb, Besitz und Führen von 
Schusswaffen und Munition durch 
Bewachungsunternehmen und ihr 
Bewachungspersonal für 
Bewachungsaufgaben nach § 31 Absatz 
1 der Gewerbeordnung 
 
[…] 
 
(2) 1Die Erlaubnis ist auf die Dauer der 
Zulassung nach § 31 der Gewerbeordnung 
zu befristen. 2Sie kann verlängert werden. 
3Die Verlängerung der Erlaubnis ist 
insbesondere zu versagen, wenn die 
Auflagen nach Absatz 1 Satz 3 nicht 
eingehalten wurden. 4Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Bestimmungen dieses 
Gesetzes. 5Die Erlaubnis schließt die 
Erlaubnis zum Verbringen an Bord nach § 
29 Absatz 1 ein. 
 
 

§ 28a Erwerb, Besitz und Führen von 
Schusswaffen und Munition durch 
Bewachungsunternehmen und ihr 
Bewachungspersonal für 
Bewachungsaufgaben nach § 31 Absatz 
1 der Gewerbeordnung 
 
[Abs. 1 unverändert] 
 
(2) 1Die Erlaubnis ist auf die Dauer der 
Zulassung nach § 31 der Gewerbeordnung 
zu befristen. 2Sie kann verlängert werden. 
3Die Verlängerung der Erlaubnis ist 
insbesondere zu versagen, wenn die 
Auflagen nach Absatz 1 Satz 3 nicht 
eingehalten wurden. 4Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Bestimmungen dieses 
Gesetzes. 5Die Erlaubnis schließt die 
Erlaubnis zum Verbringen in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes an Bord 
des Seeschiffs nach § 29 Absatz 1 ein. 
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[…] 
 

[Abs. 3 bis 6 unverändert] 
 

§ 29 Verbringen von Waffen oder 
Munition in den Geltungsbereich des 
Gesetzes 
 
(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von 
Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) und 
sonstiger Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, 
in den Geltungsbereich des Gesetzes kann 
erteilt werden, wenn 

1. der Empfänger zum Erwerb oder 
Besitz dieser Waffen oder Munition 
berechtigt ist und 

2. der sichere Transport durch einen 
zum Erwerb oder Besitz dieser 
Waffen oder Munition Berechtigten 
gewährleistet ist. 

 
(2) Sollen Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D) aus einem anderen Mitgliedstaat 
in den Geltungsbereich des Gesetzes 
verbracht werden, wird die Erlaubnis nach 
Absatz 1 als Zustimmung zu der Erlaubnis 
des anderen Mitgliedstaates für das 
betreffende Verbringen erteilt. 
 

§ 29 Verbringen von Waffen oder 
Munition in den, durch den oder aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes 
 
(1) 1Eine Erlaubnis zum Verbringen von 
Waffen oder Munition in den, durch den oder 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
kann erteilt werden, wenn der Antragsteller 
den sicheren Transport durch einen zum 
Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder 
Munition Berechtigten gewährleistet. 2Für 
eine Erlaubnis zum Verbringen von Waffen 
oder Munition in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ist zusätzlich erforderlich, dass der 
Empfänger zum Erwerb und Besitz dieser 
Waffen oder Munition berechtigt ist. 
 
 
 
(2) 1Sollen Waffen oder Munition nach 
Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis C) 
aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes in 
einen anderen Mitgliedstaat verbracht 
werden, wird die Erlaubnis nur erteilt, wenn 
der andere Mitgliedstaat das Verbringen 
erlaubt hat oder der Antragsteller glaubhaft 
gemacht hat, dass nach dem Recht des 
anderen Mitgliedstaats keine solche 
Erlaubnis erforderlich ist. 2Satz 1 gilt 
entsprechend für das Verbringen aus einem 
Drittstaat durch den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat.   
 

§ 30 Verbringen von Waffen oder 
Munition durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes 
 
(1) 1Die Erlaubnis zum Verbringen von 
Waffen oder Munition im Sinne des § 29 
Abs. 1 durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes kann erteilt werden, wenn der 
sichere Transport durch einen zum Erwerb 
oder Besitz dieser Waffen oder Munition 
Berechtigten gewährleistet ist. 2§ 29 Abs. 2 
gilt entsprechend. 
 
(2) Sollen Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D) aus einem Staat, der nicht 
Mitgliedstaat ist (Drittstaat), durch den 
Geltungsbereich des Gesetzes in einen 
Mitgliedstaat verbracht werden, so bedarf 
die Erlaubnis zu dem Verbringen nach 
Absatz 1 auch, soweit die Zustimmung des 

[Anmerkung: Der neue § 29 ersetzt die 
bisherigen §§ 29, 30 und 31 Abs. 1. Der 
bisherige § 31 Abs. 2 wird (mit 
geringfügigen Änderungen, s.u.) der neue 
§ 30.] 
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anderen Mitgliedstaates erforderlich ist, 
dessen vorheriger Zustimmung. 
 
§ 31 Verbringen von Waffen oder 
Munition aus dem Geltungsbereich des 
Gesetzes in andere Mitgliedstaaten 
 
(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von 
Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes in 
einen anderen Mitgliedstaat kann erteilt 
werden, wenn die nach dem Recht des 
anderen Mitgliedstaates erforderliche 
vorherige Zustimmung vorliegt und der 
sichere Transport durch einen zum Erwerb 
oder Besitz dieser Waffen oder Munition 
Berechtigten gewährleistet ist. 
 

[Anmerkung: Der neue § 29 ersetzt die 
bisherigen §§ 29, 30 und 31 Abs. 1. Der 
bisherige § 31 Abs. 2 wird (mit 
geringfügigen Änderungen, s.u.) der neue 
§ 30.] 

 
 
 
 
 
(2) 1Gewerbsmäßigen Waffenherstellern 
oder -händlern (§ 21) kann allgemein die 
Erlaubnis nach Absatz 1 zum Verbringen 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes zu 
Waffenhändlern in anderen Mitgliedstaaten 
für die Dauer von bis zu drei Jahren erteilt 
werden. 2Die Erlaubnis kann auf bestimmte 
Arten von Schusswaffen oder Munition 
beschränkt werden. 3Der Inhaber einer 
Erlaubnis nach Satz 1 hat ein Verbringen 
dem Bundesverwaltungsamt vorher 
schriftlich anzuzeigen. 
 

§ 30 Allgemeine Erlaubnis zum 
Verbringen von Waffen oder Munition 
aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in andere Mitgliedstaaten 
 
1Gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder 
Waffenhändlern nach § 21 kann 
abweichend von § 29 allgemein die 
Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder 
Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 
(Kategorien A 1.2 bis C) aus dem 
Geltungsbereich dieses Gesetzes zu 
Waffenhändlern in anderen Mitgliedstaaten 
für die Dauer von bis zu drei Jahren erteilt 
werden. 2Die Erlaubnis kann auf bestimmte 
Arten von Waffen oder Munition und auf 
bestimmte Mitgliedstaaten beschränkt 
werden. 3Der Inhaber einer Erlaubnis nach 
Satz 1 hat ein Verbringen auf Grund dieser 
Erlaubnis dem Bundesverwaltungsamt 
vorher schriftlich oder elektronisch 
anzuzeigen. 
 

§ 32 Mitnahme von Waffen oder Munition 
in den, durch den oder aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes, 
Europäischer Feuerwaffenpass 
 
(1) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme von 
Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) und 
sonstiger Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, 
in den oder durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes kann erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
vorliegen. 2Die Erlaubnis kann für die Dauer 

§ 32 Mitnahme von Waffen oder Munition 
in den, durch den oder aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes, 
Europäischer Feuerwaffenpass 
 
(1) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen 
oder Munition  
 
 
 
in den oder durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes kann erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 
vorliegen. 2Die Erlaubnis kann für die Dauer 
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von bis zu einem Jahr für einen oder für 
mehrere Mitnahmevorgänge erteilt werden 
und kann mehrfach um jeweils ein Jahr 
verlängert werden. 3Für Personen aus 
einem Drittstaat gilt bei der Mitnahme von 
Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) durch 
den Geltungsbereich des Gesetzes in einen 
anderen Mitgliedstaat § 30 Abs. 2 
entsprechend. 
 
 
(1a) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme von 
Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) und 
sonstiger Waffen oder Munition, deren 
Erwerb und Besitz der Erlaubnis bedürfen, 
in einen anderen Mitgliedstaat kann erteilt 
werden, wenn der Antragsteller  
 

1. zum Erwerb und Besitz der Waffen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes 
berechtigt ist, 

 
2. die nach dem Recht des anderen 

Mitgliedstaates erforderliche 
vorherige Zustimmung vorliegt und 

 
3. der sichere Transport durch den 

Antragsteller gewährleistet ist. 
 

2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 darf 
Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
haben und Schusswaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis D) und 
die dafür bestimmte Munition nach Absatz 
1 mitnehmen wollen, nur erteilt werden, 
wenn sie Inhaber eines durch diesen 
Mitgliedstaat ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses sind und die Waffen in 
den Europäischen Feuerwaffenpass 
eingetragen sind. 
 
(3) Sofern sie den Grund der Mitnahme 
nachweisen können, Inhaber eines 
Europäischen Feuerwaffenpasses sind und 
die Waffen in den Europäischen 
Feuerwaffenpass eingetragen sind, bedarf 
es einer Erlaubnis nach Absatz 1 oder 
Absatz 1a nicht für  

1. Jäger, die bis zu drei Langwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 der 
Kategorien C und D und die dafür 

von bis zu einem Jahr für einen oder für 
mehrere Mitnahmevorgänge erteilt werden 
und kann mehrfach um jeweils ein Jahr 
verlängert werden. 3Für Personen aus 
einem Drittstaat wird die Erlaubnis zur 
Mitnahme von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 
bis C) durch den Geltungsbereich des 
Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat nur 
erteilt, wenn der andere Mitgliedstaat 
zugestimmt hat. 
 
(1a) 1Die Erlaubnis zur Mitnahme von 
Waffen oder Munition 
 
 
 
in einen anderen Mitgliedstaat kann erteilt 
werden, wenn der Antragsteller  
 

1. zum Erwerb und Besitz der Waffen 
nach Maßgabe dieses Gesetzes 
berechtigt ist, 

 
2. die nach dem Recht des anderen 

Mitgliedstaates erforderliche vorherige 
Zustimmung vorliegt und 

 
3. der sichere Transport durch den 

Antragsteller gewährleistet ist. 
 

2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 darf 
Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
haben und Schusswaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 bis C) und die 
dafür bestimmte Munition nach Absatz 1 
mitnehmen wollen, nur erteilt werden, wenn 
sie Inhaber eines durch diesen Mitgliedstaat 
ausgestellten Europäischen 
Feuerwaffenpasses sind und die Waffen in 
den Europäischen Feuerwaffenpass 
eingetragen sind. 
 
(3) Sofern sie den Grund der Mitnahme 
nachweisen können, Inhaber eines 
Europäischen Feuerwaffenpasses sind und 
die Waffen in den Europäischen 
Feuerwaffenpass eingetragen sind, bedarf 
es einer Erlaubnis nach Absatz 1 oder 
Absatz 1a nicht für  

1. Jäger, die bis zu drei Langwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 der 
Kategorie C und die dafür bestimmte 
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bestimmte Munition im Sinne des § 
13 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 5 
zum Zweck der Jagd mitnehmen, 

2. Sportschützen, die bis zu sechs 
Schusswaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 der Kategorien B, C oder 
D und die dafür bestimmte Munition 
zum Zweck des Schießsports 
mitnehmen, 

3. Brauchtumsschützen, die bis zu drei 
Einzellader- oder Repetier-
Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 
3 der Kategorien C und D und die 
dafür bestimmte Munition zur 
Teilnahme an einer 
Brauchtumsveranstaltung 
mitnehmen. 

 
[…] 
 
(6) Personen, die nach diesem Gesetz zum 
Besitz von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 
1.2 bis D) berechtigt sind und diese 
Schusswaffen oder diese Munition in einen 
anderen Mitgliedstaat mitnehmen wollen, 
wird auf Antrag ein Europäischer 
Feuerwaffenpass ausgestellt. 
 

Munition im Sinne des § 13 Absatz 1 
Nummer 2, Absatz 5 zum Zweck der 
Jagd mitnehmen, 

2. Sportschützen, die bis zu sechs 
Schusswaffen nach Anlage 1 
Abschnitt 3 der Kategorien B oder C 
und die dafür bestimmte Munition zum 
Zweck des Schießsports mitnehmen, 

 
3. Brauchtumsschützen, die bis zu drei 

Einzellader- oder Repetier-
Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 
3 der Kategorie C und die dafür 
bestimmte Munition zur Teilnahme an 
einer Brauchtumsveranstaltung 
mitnehmen. 

 
 

[Abs. 4 u. 5 unverändert] 
 
(6) Personen, die nach diesem Gesetz zum 
Besitz von Schusswaffen oder Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A 1.2 
bis C) berechtigt sind und diese 
Schusswaffen oder diese Munition in einen 
anderen Mitgliedstaat mitnehmen wollen, 
wird auf Antrag ein Europäischer 
Feuerwaffenpass ausgestellt. 
 

§ 33 Anmelde- und Nachweispflichten, 
Befugnisse der Überwachungsbehörden 
beim Verbringen oder der Mitnahme von 
Waffen oder Munition in den, durch den 
oder aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes 
 
(1) 1Waffen oder Munition im Sinne des § 
29 Abs. 1 hat derjenige, der sie aus einem 
Drittstaat in den oder durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbringen oder mitnehmen will, bei der 
nach Absatz 3 zuständigen 
Überwachungsbehörde beim Verbringen 
oder bei der Mitnahme anzumelden und auf 
Verlangen vorzuführen und die 
Berechtigung zum Verbringen oder zur 
Mitnahme nachzuweisen. 2Auf Verlangen 
sind diese Nachweise den 
Überwachungsbehörden zur Prüfung 
auszuhändigen. 
 

 

 

2Auf Verlangen sind diese Nachweise den 
Überwachungsbehörden zur Prüfung 
auszuhändigen. 

§ 33 Anmelde- und Nachweispflichten, 
Befugnisse der Überwachungsbehörden 
beim Verbringen oder der Mitnahme von 
Waffen oder Munition in den, durch den 
oder aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes 
 
(1) 1Wer beabsichtigt, Waffen oder Munition, 
deren Verbringen oder Mitnahmen einer 
Erlaubnis bedarf, aus einem Drittstaat in den 
oder durch den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu verbringen oder mitzunehmen, 
ist verpflichtet, 

1. diese Waffen oder diese Munition bei 
der nach Absatz 3 zuständigen 
Überwachungsbehörde beim 
Verbringen oder bei der Mitnahme 
anzumelden, 

2. auf Verlangen der nach Absatz 3 
zuständigen Überwachungsbehörde 
ihr diese Waffen oder diese Munition 
vorzuführen und 

3. die Berechtigung zum Verbringen 
oder zur Mitnahme nachzuweisen.  

2Auf Verlangen sind diese Nachweise den 
Überwachungsbehörden zur Prüfung 
auszuhändigen. 
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[…] 
 

 
[Abs. 2 u. 3 unverändert] 
 

§ 34 Überlassen von Waffen oder 
Munition, Prüfung der 
Erwerbsberechtigung, Anzeigepflicht 
 
(1) 1Waffen oder Munition dürfen nur 
berechtigten Personen überlassen werden. 
2Die Berechtigung muss offensichtlich sein 
oder nachgewiesen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Werden sie zur gewerbsmäßigen 
Beförderung überlassen, müssen die 
ordnungsgemäße Beförderung 
sichergestellt und Vorkehrungen gegen ein 
Abhandenkommen getroffen sein. 
4Munition darf gewerbsmäßig nur in 
verschlossenen Packungen überlassen 
werden; dies gilt nicht im Fall des 
Überlassens auf Schießstätten gemäß § 12 
Abs. 2 Nr. 2 oder soweit einzelne Stücke 
von Munitionssammlern erworben werden. 
5Wer Waffen oder Munition einem anderen 
lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung 
(§ 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1) an einen 
Dritten übergibt, überlässt sie dem Dritten. 
 
 
(2) 1Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 
Abs. 1 Satz 1, der einem anderen auf 
Grund einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 
oder einer gleichgestellten anderen 
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz eine 
Schusswaffe überlässt, hat in die 
Waffenbesitzkarte unverzüglich 
Herstellerzeichen oder Marke und - wenn 
gegeben - die Herstellungsnummer der 
Waffe, ferner den Tag des Überlassens und 
die Bezeichnung und den Sitz des Betriebs 
dauerhaft einzutragen und das Überlassen 
binnen zwei Wochen der zuständigen 
Behörde schriftlich oder elektronisch 

§ 34 Überlassen von Waffen oder 
Munition, Prüfung der 
Erwerbsberechtigung, Anzeigepflicht 
 
(1) 1Waffen oder Munition dürfen nur 
berechtigten Personen überlassen werden. 
2Die Berechtigung muss offensichtlich sein 
oder nachgewiesen werden. 3Der Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
kann vor einer Überlassung zum Zweck der 
Prüfung der Erwerbsberechtigung des 
Erwerbers die Absicht zur Überlassung der 
zuständigen Behörde elektronisch anzeigen. 
4Die zuständige Behörde prüft die Gültigkeit 
des Erlaubnisdokuments und teilt dem 
Anzeigenden nach Satz 3 elektronisch mit, 
wenn das Erlaubnisdokument im Nationalen 
Waffenregister nicht oder als nicht gültig 
registriert ist; Satz 2 bleibt unberührt. 5Für 
die Sätze 3 und 4 gilt § 9 des 
Waffenregistergesetzes. 
 
(2) 1Werden Waffen oder Munition zur 
gewerbsmäßigen Beförderung überlassen, 
so muss die ordnungsgemäße Beförderung 
sichergestellt und es müssen Vorkehrungen 
gegen ein Abhandenkommen getroffen sein. 
2Munition darf gewerbsmäßig nur in 
verschlossenen Packungen überlassen 
werden; dies gilt nicht im Fall des 
Überlassens auf Schießstätten gemäß § 12 
Absatz 2 Nummer 2 oder soweit einzelne 
Stücke von Munitionssammlern erworben 
werden. 3Wer Waffen oder Munition einem 
anderen lediglich zur gewerbsmäßigen 
Beförderung gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 
2, Absatz 2 Nummer 1 an einen Dritten 
übergibt, überlässt sie dem Dritten. 
 
[Abs. 2 der bisherigen Fassung gestrichen] 
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anzuzeigen. 2Überlässt sonst jemand 
einem anderen eine Schusswaffe, zu deren 
Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, so hat er 
dies binnen zwei Wochen der zuständigen 
Behörde schriftlich oder elektronisch 
anzuzeigen und ihr, sofern ihm eine 
Waffenbesitzkarte oder ein Europäischer 
Feuerwaffenpass erteilt worden ist, diese 
zur Berichtigung vorzulegen; dies gilt nicht 
in den Fällen des § 12 Absatz 1 oder beim 
Überlassen an einen Erlaubnisinhaber nach 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 zum Zweck der 
Verwahrung, der Reparatur oder des 
Kommissionsverkaufs. 3In der Anzeige 
nach den Sätzen 1 und 2 sind anzugeben 
Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Wohnanschrift des 
Erwerbers sowie Art und Gültigkeitsdauer 
der Erwerbs- und Besitzberechtigung. 4Bei 
Nachweis der Erwerbs- und Besitzerlaubnis 
durch eine Waffenbesitzkarte sind darüber 
hinaus deren Nummer und ausstellende 
Behörde anzugeben. 5Bei Überlassung an 
einen Erlaubnisinhaber nach § 21 Abs. 1 
Satz 1 sind in der Anzeige lediglich der 
Name der Firma und die Anschrift der 
Niederlassung anzugeben. 
 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
denjenigen, der Schusswaffen oder 
Munition einem anderen, der sie außerhalb 
des Geltungsbereichs des Gesetzes 
erwirbt, insbesondere im Versandwege 
unter eigenem Namen überlässt. 2Die 
Vorschriften des § 31 bleiben unberührt. 
 
(4) Wer Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
haben, eine Schusswaffe nach Anlage 1 
Abschnitt 3 (Kategorien B und C) oder 
Munition für eine solche überlässt, hat dies 
unverzüglich dem Bundesverwaltungsamt 
schriftlich anzuzeigen; dies gilt nicht in den 
Fällen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 5. 
 
(5) 1Wer erlaubnispflichtige Feuerwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2, ausgenommen Einzellader-
Langwaffen mit nur glattem Lauf oder 
glatten Läufen, und deren wesentliche 
Teile, Schalldämpfer und tragbare 
Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 einem anderen, 
der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
einem Mitgliedstaat des Übereinkommens 
vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
denjenigen, der Schusswaffen oder Munition 
einem anderen, der sie außerhalb des 
Geltungsbereichs des Gesetzes erwirbt, 
insbesondere im Versandwege unter 
eigenem Namen überlässt. 2Die Vorschriften 
des § 29 und § 30 bleiben unberührt. 
 
[Abs. 4 unverändert] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 1Wer erlaubnispflichtige Feuerwaffen 
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2, ausgenommen Einzellader-
Langwaffen mit nur glattem Lauf oder 
glatten Läufen, und deren wesentliche Teile, 
Schalldämpfer und tragbare Gegenstände 
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 1.2.1 einem anderen, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedstaat des Übereinkommens vom 28. 
Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs 
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Erwerbs und Besitzes von Schusswaffen 
durch Einzelpersonen (BGBl. 1980 II S. 
953) hat, überlässt, dorthin versendet oder 
ohne Wechsel des Besitzers endgültig 
dorthin verbringt, hat dies unverzüglich dem 
Bundesverwaltungsamt schriftlich 
anzuzeigen. 2Dies gilt nicht  

1. für das Überlassen und Versenden 
der in Satz 1 bezeichneten 
Gegenstände an staatliche Stellen in 
einem dieser Staaten und in den 
Fällen, in denen Unternehmen 
Schusswaffen zur Durchführung von 
Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Staaten oder staatlichen 
Stellen überlassen werden, sofern 
durch Vorlage einer Bescheinigung 
von Behörden des Empfangsstaates 
nachgewiesen wird, dass diesen 
Behörden der Erwerb bekannt ist, 
oder 

2. soweit Anzeigepflichten nach Absatz 
4 oder nach § 31 Abs. 2 Satz 3 
bestehen. 

 
(6) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr 
von Gefahren für Leben und Gesundheit 
von Menschen zu bestimmen, dass in den 
in den Absätzen 2, 4 und 5 bezeichneten 
Anzeigen weitere Angaben zu machen oder 
den Anzeigen weitere Unterlagen 
beizufügen sind. 
 

und Besitzes von Schusswaffen durch 
Einzelpersonen (BGBl. 1980 II S. 953) hat, 
überlässt, dorthin versendet oder ohne 
Wechsel des Besitzers endgültig dorthin 
verbringt, hat dies unverzüglich dem 
Bundesverwaltungsamt schriftlich 
anzuzeigen. 2Dies gilt nicht  

1. für das Überlassen und Versenden 
der in Satz 1 bezeichneten 
Gegenstände an staatliche Stellen in 
einem dieser Staaten und in den 
Fällen, in denen Unternehmen 
Schusswaffen zur Durchführung von 
Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Staaten oder staatlichen 
Stellen überlassen werden, sofern 
durch Vorlage einer Bescheinigung 
von Behörden des Empfangsstaates 
nachgewiesen wird, dass diesen 
Behörden der Erwerb bekannt ist, 
oder 

2. soweit Anzeigepflichten nach Absatz 
4 oder nach § 30 Satz 3 bestehen. 

 
 

(6) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr 
von Gefahren für Leben und Gesundheit 
von Menschen zu bestimmen, dass in den in 
den Absätzen 2, 4 und 5 bezeichneten 
Anzeigen weitere Angaben zu machen oder 
den Anzeigen weitere Unterlagen 
beizufügen sind. 
 

§ 37 Anzeigepflichten 
 
(1) 1Wer Waffen oder Munition, deren 
Erwerb der Erlaubnis bedarf,  
 

1. beim Tode eines Waffenbesitzers, als 
Finder oder in ähnlicher Weise, 

 
2. als Insolvenzverwalter, 

Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher 
oder in ähnlicher Weise 

 
in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen 
Behörde unverzüglich anzuzeigen. 2Die 
zuständige Behörde kann die Waffen und 
die Munition sicherstellen oder anordnen, 
dass sie binnen angemessener Frist 
unbrauchbar gemacht oder einem 
Berechtigten überlassen werden und dies 
der zuständigen Behörde nachgewiesen 
wird. 3Nach fruchtlosem Ablauf der Frist 

[§ 37 wird durch die neuen §§ 37 bis 37i 
ersetzt] 
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kann die zuständige Behörde die Waffen 
oder Munition einziehen. 4Ein Erlös aus der 
Verwertung steht dem nach bürgerlichem 
Recht bisher Berechtigten zu. 

 
(2) 1Sind jemandem Waffen oder Munition, 
deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder 
Erlaubnisurkunden abhanden gekommen, 
so hat er dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich anzuzeigen und, soweit noch 
vorhanden, die Waffenbesitzkarte und den 
Europäischen Feuerwaffenpass zur 
Berichtigung vorzulegen. 2Die örtliche 
Behörde unterrichtet zum Zweck 
polizeilicher Ermittlungen die örtliche 
Polizeidienststelle über das 
Abhandenkommen. 
 
(3) 1Wird eine Schusswaffe, zu deren 
Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, oder eine 
verbotene Schusswaffe nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nr. 1.2 nach den 
Anforderungen der Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 unbrauchbar 
gemacht oder zerstört, so hat der Besitzer 
dies der zuständigen Behörde binnen zwei 
Wochen schriftlich oder elektronisch 
anzuzeigen und ihr auf Verlangen den 
Gegenstand vorzulegen. 2Dabei hat er 
seine Personalien sowie Art, Kaliber, 
Herstellerzeichen oder Marke und - sofern 
vorhanden - die Herstellungsnummer der 
Schusswaffe anzugeben. 
 
(4) Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse 
und Bescheinigungen sind verpflichtet, bei 
ihrem Wegzug ins Ausland ihre neue 
Anschrift der zuletzt für sie zuständigen 
Waffenbehörde mitzuteilen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 37 Anzeigepflichten der gewerblichen 
Waffenhersteller und Waffenhändler 
 
(1) 1Der Inhaber einer 
Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1 hat der zuständigen Behörde den 
folgenden Umgang mit fertiggestellten 
Schusswaffen, deren Erwerb oder Besitz 
der Erlaubnis bedarf, unverzüglich 
elektronisch anzuzeigen: 

1. die Herstellung, jedoch erst nach 
Fertigstellung, 
2. die Überlassung, 
3. den Erwerb, 
4. die Bearbeitung durch 
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a) Umbau oder 
b) Austausch eines wesentlichen 
Teils. 

2Die Pflicht zur Anzeige besteht auch dann, 
wenn ein Blockiersystem eingebaut oder 
entsperrt wird. 
 
(2) Für die elektronischen Anzeigen gilt § 9 
des Waffenregistergesetzes 
 

 § 37a Anzeigepflichten der Inhaber einer 
Waffenbesitzkarte oder einer 
gleichgestellten anderen Erlaubnis zum 
Erwerb und Besitz und der Inhaber einer 
nichtgewerbsmäßigen 
Waffenherstellungserlaubnis 
 
1Der Inhaber einer Erlaubnis zum Erwerb 
und Besitz von Waffen nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 oder einer gleichgestellten anderen 
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz sowie der 
Inhaber einer Erlaubnis zur 
nichtgewerbsmäßigen Herstellung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von 
Schusswaffen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 
hat der zuständigen Behörde den folgenden 
Umgang mit fertiggestellten Schusswaffen, 
deren Erwerb oder Besitz der Erlaubnis 
bedarf, binnen zwei Wochen schriftlich oder 
elektronisch anzuzeigen: 

1. die Überlassung, 
2. den Erwerb, 
3. die Bearbeitung durch 

a) Umbau oder 
b) Austausch eines wesentlichen 
Teils. 

2Der Inhaber einer Erlaubnis zur 
nichtgewerbsmäßigen Herstellung, 
Bearbeitung oder Instandsetzung von 
Schusswaffen nach § 26 Absatz 1 Satz 1 
hat auch die Herstellung, jedoch erst nach 
Fertigstellung, gemäß Satz 1 anzuzeigen. 
3Die Pflicht zur Anzeige nach Satz 1 besteht 
auch dann, wenn ein Blockiersystem 
eingebaut oder entsperrt wird. 
 

 § 37b Anzeige der Vernichtung, der 
Unbrauchbarmachung und des 
Abhandenkommens 
 
(1) 1Der Besitzer einer Schusswaffe, deren 
Erwerb oder Besitz einer Erlaubnis bedarf, 
hat der zuständigen Behörde nach Satz 2 
oder Satz 3 anzuzeigen, wenn die 
Schusswaffe vernichtet wird. 2Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 haben 
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die Anzeige unverzüglich vorzunehmen. 3Im 
Übrigen hat die Anzeige innerhalb von zwei 
Wochen zu erfolgen. Die zuständige 
Behörde kann einen Nachweis darüber 
verlangen, dass die Schusswaffe vernichtet 
wurde. 
 
(2) 1Der Besitzer einer Schusswaffe, deren 
Erwerb oder Besitz einer Erlaubnis bedarf, 
hat der zuständigen Behörde nach Satz 2 
oder Satz 3 anzuzeigen, wenn die 
Schusswaffe unbrauchbar gemacht wird. 
2Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1 haben die Anzeige unverzüglich 
vorzunehmen. 3Im Übrigen hat die Anzeige 
innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen. 
4Die zuständige Behörde kann einen 
Nachweis darüber verlangen, dass die 
Schusswaffe unbrauchbar gemacht wurde. 
 
(3) Sind einer Person Waffen oder Munition, 
deren Erwerb oder Besitz der Erlaubnis 
bedarf, oder Erlaubnisurkunden 
abhandengekommen, so hat sie dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich nach 
Feststellung des Abhandenkommens 
anzuzeigen. 
 
(4) 1Hat der Besitzer einer Schusswaffe 
keine Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1, so hat die Anzeige nach den 
Absätzen 1 und 2 schriftlich oder 
elektronisch zu erfolgen. 2Hat der Besitzer 
eine Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1, so hat die Anzeige nach den 
Absätzen 1 bis 3 elektronisch zu erfolgen 
und es gilt hierfür § 9 des 
Waffenregistergesetzes. 
 
(5) Ist bei der zuständigen Behörde eine 
Anzeige zum Abhandenkommen von 
Schusswaffen, von Munition oder 
Erlaubnisurkunden eingegangen, so 
unterrichtet sie die örtliche 
Polizeidienststelle über das 
Abhandenkommen. 
 

 § 37c Anzeigepflichten bei Inbesitznahme 
 
(1) Wer Waffen oder Munition, deren Erwerb 
der Erlaubnis bedarf, in Besitz nimmt 

1. beim Tod eines Waffenbesitzers, als 
Finder oder in ähnlicher Weise, 
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2. als Insolvenzverwalter, 
Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher oder 
in ähnlicher Weise, 

hat dies der zuständigen Behörde 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
(2) Die zuständige Behörde kann 

1. die Waffen oder Munition sicherstellen 
oder 
2. anordnen, dass die Waffen oder 
Munition innerhalb angemessener Frist 

a) unbrauchbar gemacht werden oder 
b) einem Berechtigten überlassen 
werden, 

und dies der zuständigen Behörde 
nachgewiesen wird. 

 
(3) 1Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann 
die zuständige Behörde die Waffen oder 
Munition einziehen. 2Ein Erlös aus der 
Verwertung steht dem nach bürgerlichem 
Recht bisher Berechtigten zu. 
 

 § 37d Anzeige von unbrauchbar 
gemachten Schusswaffen 
 
(1) Wer eine nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 1.4 unbrauchbar 
gemachte Schusswaffe 

1. überlässt, 
2. erwirbt oder 
3. vernichtet, 

hat dies der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. 
 
(2) Der Besitzer einer unbrauchbar 
gemachten Schusswaffe hat der 
zuständigen Behörde unverzüglich nach 
Feststellung des Abhandenkommens 
anzuzeigen, wenn die Waffe 
abhandengekommen ist. 
 
(3) 1Hat der Besitzer der unbrauchbar 
gemachten Schusswaffe keine 
Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1, hat die Anzeige nach Absatz binnen 
zwei Wochen schriftlich oder elektronisch zu 
erfolgen. 2Hat der Besitzer eine 
Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Absatz 1 
Satz 1, so hat die Anzeige nach Absatz 1 
unverzüglich elektronisch zu erfolgen und es 
gilt hierfür § 9 des Waffenregistergesetzes.  
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(4) Hat der Besitze eine 
Waffenherstellungserlaubnis oder 
Waffenhandelserlaubnis nach§ 21 Absatz 1 
Satz 1, so hat die Anzeige nach Absatz 2 
elektronisch zu erfolgen und es gilt hierfür § 
9 des Waffenregistergesetzes. 
 
(5) Ist bei der zuständigen Behörde eine 
Anzeige zum Abhandenkommen von 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen 
eingegangen, so unterrichtet sie die örtliche 
Polizeidienststelle über das 
Abhandenkommen. 
 

 § 37e Ausnahmen von der Anzeigepflicht 
 
(1) 1Die Pflicht zur Anzeige einer 
Überlassung oder eines Erwerbs nach § 37 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 besteht 
nicht bei 

1. Überlassung einzelner wesentlicher 
Teile zum Zweck der gewerbsmäßigen 
Ausführung von Verschönerungen oder 
ähnlichen Arbeiten an der Waffe, sofern 
eine Rücküberlassung an den 
Überlassenden erfolgen soll, 
2. Überlassung im Rahmen eines 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses 
nach § 12 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe a, 
3. vorübergehendem Überlassen zum 
Schießen auf einer Schießstätte nach § 
12 Absatz 1 Nummer 5.  

2Satz 1 gilt im Fall der Überlassung und des 
Erwerbs einer unbrauchbar gemachten 
Schusswaffe im Sinne von § 37d Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 und 2 durch Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. 
 
(2) 1Der Inhaber der Erlaubnis nach § 21 
Absatz 1 Satz 1 kann von einer Anzeige des 
Erwerbs nach § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 oder § 37d Absatz 1 Nummer 2 und bei 
der anschließenden Rücküberlassung an 
den Überlassenden von der Anzeige der 
Überlassung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 oder § 37d Absatz 1 Nummer 1 
absehen, wenn der Inhaber der Erlaubnis 
nach § 21 Absatz 1 Satz 1 von einem 
Überlassenden erwirbt, der nicht Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
ist, und die Rücküberlassung innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb erfolgt. 
2Erfolgt die Rücküberlassung im Fall des 
Satzes 1 nicht innerhalb eines Monats nach 
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dem Erwerb, hat der Inhaber der Erlaubnis 
nach § 21 Absatz 1 Satz 1 die Anzeige des 
Erwerbs gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 oder § 37d Absatz 1 Nummer 2 
unverzüglich nachzuholen sowie die 
Rücküberlassung gemäß § 37 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 oder § 37d Absatz 1 
Nummer 1 unverzüglich anzuzeigen. 3Im 
Fall des Satzes 1 sind Erwerb und 
Überlassung durch den Inhaber der 
Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
schriftlich oder elektronisch zu 
dokumentieren (Ersatzdokumentation). 
 
(2a) 1Von der Anzeige einer Überlassung 
oder eines Erwerbs nach § 37 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 und 3 kann abgesehen 
werden, wenn  
1. sowohl der Überlassende als auch der 

Erwerbende Inhaber der Erlaubnis nach 
§ 21 Absatz 1 Satz 1 ist, und  

2. die Rücküberlassung und der Rückerwerb 
zwischen diesen beiden innerhalb von 14 
Tagen nach dem Erwerb erfolgt.  

2Erfolgt die Rücküberlassung im Fall des 
Satzes 1 nicht innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Erwerb, hat  
1. der Erwerbende  

a) die Anzeige des Erwerbs gemäß § 37 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und  

b) die Anzeige der Rücküberlassung 
gemäß § 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 sowie  

2. der Überlassende  
a) die Anzeige der Überlassung gemäß § 

37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und  
b) die Anzeige des Rückerwerbs gemäß 

§ 37 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3  
jeweils unverzüglich nachzuholen. 3Im Fall 
des Satzes 1 sind Erwerb und Überlassung 
durch die Inhaber der Erlaubnis nach § 21 
Absatz 1 Satz 1 in der Ersatzdokumentation 
festzuhalten. 4Über die Nutzung der 
Ersatzdokumentation muss zwischen 
überlassendem und erwerbendem Inhaber 
der Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 im 
Vorwege Einigung erzielt werden. 
 
(3) Die Pflicht zur Anzeige einer 
Überlassung gemäß § 37a Satz 1 Nummer 
1 besteht nicht in den Fällen des § 12 
Absatz 1 sowie beim Überlassen an einen 
Erlaubnisinhaber nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
zum Zweck 

1. der Verwahrung, 
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2. der Instandsetzung oder Vornahme 
geringfügiger Änderungen oder 
3. des Kommissionsverkaufs. 

 
(4) Die Pflicht zur Anzeige eines Erwerbs 
gemäß § 37a Satz 1 Nummer 2 besteht 
nicht 

1. in den Fällen des § 12 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3, 4 Buchstabe a oder 
Nummer 5, außer es handelt sich um den 
Wiedererwerb nach einer 
Instandsetzung, die zum Umbau oder 
Austausch eines wesentlichen Teils 
geführt hat, oder 
2. für einen Waffensachverständigen, der 
die Waffe auf Grund eines Bedürfnisses 
nach § 18 Absatz 1 erwirbt und sie 
höchstens drei Monate lang besitzt. 

 
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten im Fall der 
Überlassung und des Erwerbs einer 
unbrauchbar gemachten Schusswaffe im 
Sinne von § 37d Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 2 durch Personen, die nicht Inhaber 
einer Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
sind, entsprechend. 
 

 § 37f Inhalt der Anzeigen 
 
(1) Für die Anzeige nach den §§ 37 bis 37d 
hat der Anzeigende folgende Daten 
anzugeben: 

1. die Art des in den §§ 37 bis 37d 
bezeichneten Sachverhalts, der der 
Anzeigepflicht zugrunde liegt; 
2. das Datum, an dem der Sachverhalt 
eingetreten ist, bei Abhandenkommen 
das Datum der Feststellung des 
Abhandenkommens; 
3. die folgenden Daten des Anzeigenden: 

a) Familienname, 
b) früherer Name, 
c) Geburtsname,  
d) Vorname,  
e) Doktorgrad,  
f) Geburtstag, 
g) Geburtsort,  
h) Geschlecht,  
i) jede Staatsangehörigkeit sowie  
j) Straße, Hausnummer, Postleitzahl 
und Ort, bei einer ausländischen 
Adresse auch den betreffenden Staat 
(Anschrift);  
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4. die folgenden Daten zu einem 
Kaufmann, einer juristischen Person oder 
einer Personenvereinigung: 

a) Namen oder Firma,  
b) frühere Namen,  
c) Anschrift und  
d) bei Handelsgesellschaften und 
Vereinen den Gegenstand des 
Unternehmens oder des Vereins;  

5. die folgenden Daten der Waffe, die 
Gegenstand der Anzeige ist:  

a) Hersteller,  
b) Modellbezeichnung,  
c) Kaliber- oder 
Munitionsbezeichnung,  
d) Seriennummer,  
e) Jahr der Fertigstellung,  
f) Verbringen in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes,  
g) Kategorie nach Anlage 1 Abschnitt 
3,  
h) Art der Waffe;  

6. die folgenden Daten des Magazins, 
das Gegenstand der Anzeige ist:  

a) Kapazität des Magazins,  
b) kleinste verwendbare Munition und  
c) dauerhafte Beschriftung des 
Magazins, sofern vorhanden;  

7. Art und Gültigkeit der Erlaubnis, die 
zur Art des anzuzeigenden Sachverhalts 
berechtigt oder verpflichtet;  
8. die Nummer der Erlaubnisurkunde und  
9. die zuständige Behörde, die die 
Erlaubnisurkunde ausgestellt hat. 

 
(2) Bei Überlassung und Erwerb sind 
zusätzlich anzuzeigen 

1. folgende Daten des Erwerbers: 
a) Familienname,  
b) Vorname,  
c) Geburtsdatum,  
d) Geburtsort,  
e) Anschrift; 

2. bei Nachweis der Erwerbs- und 
Besitzberechtigung durch eine 
Waffenbesitzkarte:  

a) die Nummer der Waffenbesitzkarte 
und  
b) die ausstellende Behörde;  

3. folgende Daten des Überlassenden:  
a) Familienname,  
b) früherer Name,  
c) Geburtsname,  
d) Vorname,  
e) Doktorgrad,  
f) Geburtsdatum,  
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g) Geburtsort,  
h) Geschlecht,  
i) jede Staatsangehörigkeit sowie 
j) Anschrift. 

 
(3) Ist der Erwerber oder der Überlassende 
vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
nicht erfasst, so sind ausschließlich sein 
Name und seine Anschrift anzuzeigen. 
 
(4) Anzuzeigen sind Änderungen der Daten 
der Waffe, die sich auf Grund einer der in § 
37 Absatz 1 bezeichneten 
Umgangshandlungen ergeben. 
 

 § 37g Eintragungen in die 
Waffenbesitzkarte  
 
(1) Der Inhaber einer Erlaubnis zum Erwerb 
und Besitz von Waffen nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 oder einer gleichgestellten anderen 
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz hat 
gleichzeitig mit der Anzeige nach § 37a oder 
§ 37b Absatz 1 die Waffenbesitzkarte und, 
sofern die betreffende Waffe in den 
Europäischen Feuerwaffenpass des 
Erlaubnisinhabers eingetragen ist, auch 
diesen zur Eintragung oder Berichtigung bei 
der zuständigen Behörde vorzulegen.  
 
(2) Bei Austausch eines wesentlichen Teils 
entfällt die Vorlagepflicht nach Absatz 1.  
 
(3) Die zuständige Behörde trägt Anlass und 
Inhalt der Anzeige in die Waffenbesitzkarte 
oder den Europäischen Feuerwaffenpass 
ein. 
 

 § 37h Ausstellung einer 
Anzeigebescheinigung  
 
(1) 1Über die Anzeige 

1. der Unbrauchbarmachung nach § 37b 
Absatz 2 Satz 1, 
2. des Umgangs mit einer unbrauchbar 
gemachten Schusswaffe nach § 37d 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie 
3. des Besitzes eines Magazins oder 
Magazingehäuses nach § 58 Absatz 17 
Satz 1 

hat die zuständige Behörde dem 
Anzeigenden eine Anzeigebescheinigung 
auszustellen. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Anzeigende Inhaber einer Erlaubnis nach § 
21 Absatz 1 Satz 1 ist. 
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(2) Die Anzeigebescheinigung enthält 
1. vom Anzeigenden die Daten nach § 
37f Absatz 1 Nummer 3, 
2. den Anlass der Anzeige nach § 37b 
Absatz 2 Satz 1, § 37d Absatz 1 Nummer 
1 oder 2 oder § 58 Absatz 17 Satz 1, 
3. den Zeitpunkt, an dem der zuständigen 
Behörde die Anzeige zugegangen ist, 
sowie 
4. die Angaben nach § 37f Absatz 1 
Nummer 5 und 6. 

 
 § 37i Mitteilungspflicht bei Umzug ins 

Ausland und bei Umzug im Ausland 
 
Zieht der Inhaber einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis oder Bescheinigung ins Ausland, 
so ist er verpflichtet, seine Anschrift im 
Ausland der Waffenbehörde mitzuteilen, die 
zuletzt für sie zuständig gewesen ist. Zieht 
der im Ausland lebende Inhaber einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis oder 
Bescheinigung im Ausland um, so ist er 
verpflichtet, dem Bundesverwaltungsamt 
seine neue Anschrift im Ausland mitzuteilen. 
 

  
§ 38 Ausweispflichten 
 
(1) 1Wer eine Waffe führt, muss folgende 
Dokumente mit sich führen: 

1. seinen Personalausweis oder Pass 
und 
a) wenn es einer Erlaubnis zum 

Erwerb bedarf, die 
Waffenbesitzkarte oder, wenn es 
einer Erlaubnis zum Führen 
bedarf, den Waffenschein, 

b) im Fall des Verbringens einer 
Waffe oder von Munition im Sinne 
von § 29 Absatz 1 aus einem 
Drittstaat gemäß § 29 Absatz 1 
oder § 30 Absatz 1 den 
Erlaubnisschein, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) im Fall der Mitnahme einer Waffe 

oder von Munition im Sinne von § 
29 Absatz 1 aus einem Drittstaat 

§ 38 Ausweispflichten 
 
(1) 1Wer eine Waffe führt, muss folgende 
Dokumente mit sich führen: 

1. seinen Personalausweis oder Pass 
und 
a) wenn es einer Erlaubnis zum 

Erwerb bedarf, die 
Waffenbesitzkarte oder, wenn es 
einer Erlaubnis zum Führen 
bedarf, den Waffenschein, 

b) im Fall des Verbringens einer 
Waffe oder von Munition gemäß § 
29 den Erlaubnisschein, 

c) im Fall des Verbringens einer 
Waffe oder von Munition aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes 
gemäß § 30 den Erlaubnisschein 
oder eine Ablichtung hiervon sowie 
zusätzlich zum Erlaubnisschein 
oder der Ablichtung hiervon die 
Bestätigung der Anzeige durch das 
Bundesverwaltungsamt, bei 
elektronischer Anzeigebestätigung 
einen Ausdruck der Bestätigung 
des Bundesverwaltungsamtes, 

d) im Fall der Mitnahme einer Waffe 
oder von Munition aus einem 
Drittstaat gemäß § 32 Absatz 1 
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gemäß § 32 Absatz 1 den 
Erlaubnisschein, im Fall der 
Mitnahme auf Grund einer 
Erlaubnis nach § 32 Absatz 4 auch 
den Beleg für den Grund der 
Mitnahme, 

d) im Fall des Verbringens einer 
Schusswaffe oder von Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
(Kategorien A 1.2 bis D) gemäß 
§ 29 Absatz 2 oder § 30 Absatz 1 
aus einem anderen Mitgliedstaat 
den Erlaubnisschein oder eine 
Bescheinigung, die auf diesen 
Erlaubnisschein Bezug nimmt, 

e) im Fall des Verbringens einer 
Schusswaffe oder von Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
(Kategorien A 1.2 bis D) aus dem 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
in einen anderen Mitgliedstaat 
gemäß § 31 den Erlaubnisschein 
oder eine Bescheinigung, die auf 
diesen Erlaubnisschein Bezug 
nimmt, 

f) im Fall der Mitnahme einer 
Schusswaffe oder von Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
(Kategorien A 1.2 bis D) 
aa) aus einem anderen 

Mitgliedstaat gemäß § 32 
Absatz 1 und 2 den 
Erlaubnisschein und den 
Europäischen 
Feuerwaffenpass, 

bb) aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gemäß § 32 
Absatz 1a den 
Erlaubnisschein, 

cc)  aus einem anderen 
Mitgliedstaat oder aus dem 
Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gemäß § 32 Absatz 
3 den Europäischen 
Feuerwaffenpass und einen 
Beleg für den Grund der 
Mitnahme, 

g) im Fall der vorübergehenden 
Berechtigung zum Erwerb oder 
zum Führen auf Grund des § 12 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder § 
28 Absatz 4 einen Beleg, aus dem 
der Name des Überlassers und 
des Besitzberechtigten sowie das 
Datum der Überlassung 
hervorgeht, oder 

den Erlaubnisschein, im Fall der 
Mitnahme auf Grund einer 
Erlaubnis nach § 32 Absatz 4 auch 
den Beleg für den Grund der 
Mitnahme, 

 
[d und e gestrichen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) im Fall der Mitnahme einer 

Schusswaffe oder von Munition 
nach Anlage 1 Abschnitt 3 
(Kategorien A 1.2 bis C) 

aa) aus einem anderen 
Mitgliedstaat gemäß § 32 
Absatz 1 und 2 den 
Erlaubnisschein und den 
Europäischen 
Feuerwaffenpass, 

bb) aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes gemäß § 32 
Absatz 1a den 
Erlaubnisschein, 

cc) aus einem anderen 
Mitgliedstaat oder aus dem 
Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gemäß § 32 Absatz 
3 den Europäischen 
Feuerwaffenpass und einen 
Beleg für den Grund der 
Mitnahme, 

f) im Fall der vorübergehenden 
Berechtigung zum Erwerb oder 
zum Führen auf Grund des § 12 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 oder § 
28 Absatz 4 einen Beleg, aus dem 
der Name des Überlassers und des 
Besitzberechtigten sowie das 
Datum der Überlassung 
hervorgeht, oder 



36 
 

h) im Fall des Schießens mit einer 
Schießerlaubnis nach § 10 
Absatz 5 diese und 

2. in den Fällen des § 13 Absatz 6 den 
Jagdschein. 

2In den Fällen des § 13 Absatz 3 und § 14 
Absatz 4 Satz 2 genügt an Stelle der 
Waffenbesitzkarte ein schriftlicher 
Nachweis darüber, dass die Antragsfrist 
noch nicht verstrichen oder ein Antrag 
gestellt worden ist. 3Satz 1 gilt nicht in 
Fällen des § 12 Absatz 3 Nummer 1. 
 
 
 
[…] 
 

g) im Fall des Schießens mit einer 
Schießerlaubnis nach § 10 
Absatz 5 diese und 

2. in den Fällen des § 13 Absatz 6 den 
Jagdschein. 

2In den Fällen des § 13 Absatz 3 sowie im 
Fall des Führens einer Waffe, die auf Grund 
einer unbefristeten Erlaubnis gemäß § 14 
Absatz 6 erworben wurde, genügt an Stelle 
der Waffenbesitzkarte ein schriftlicher 
Nachweis darüber, dass die Antragsfrist 
noch nicht verstrichen oder ein Antrag 
gestellt worden ist. 3Satz 1 gilt nicht in Fällen 
des § 12 Absatz 3 Nummer 1. 
 
[Abs. 2 unverändert] 
 

 
 
 

§ 39a Verordnungsermächtigung für die 
Ersatzdokumentation 
 
Das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zur Durchführung des § 37e 
Absatz 2 Satz 3 und Absatz 2a Satz 3 
Vorschriften über Inhalt, Führung, 
Aufbewahrung und Vorlage der 
Ersatzdokumentation zu erlassen 
 

 § 39b Erwerb, Besitz und Aufbewahrung 
von Salutwaffen 
 
(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz 
von Salutwaffen im Sinne von Anlage 1 
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.5 ist 
insbesondere anzuerkennen, wenn der 
Antragsteller die Salutwaffen für  

1. Theateraufführungen,  
2. Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen 
oder 
3. für die Teilnahme an kulturellen 
Veranstaltungen oder Veranstaltungen 
der Brauchtumspflege  

benötigt. 
 
(2) Ein Nachweis der Sachkunde nach § 7 
ist für die Erteilung der Erlaubnis nicht 
erforderlich. 
 
(3) 1§ 36 Absatz 3, 4 und 6 ist auf 
Salutwaffen nicht anzuwenden. 2Sind 
Regelungen einer auf Grund von § 36 
Absatz 5 erlassenen Rechtsverordnung 
anwendbar, sind Salutwaffen wie von der 
Erlaubnispflicht freigestellte Waffen zu 
behandeln. 
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§ 39a Verordnungsermächtigung 
 
 
 
 
(1) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, nähere Regelungen zur 
Unbrauchbarmachung von Schusswaffen 
zu treffen; insbesondere kann es  

1. die Vornahme der 
Unbrauchbarmachung von 
bestimmten Qualifikationen abhängig 
machen, 

2. darauf bezogene Dokumentationen 
und Mitteilungen verlangen und 

 
3. Regelungen in Bezug auf vor 

Inkrafttreten dieser Bestimmung 
unbrauchbar gemachte 
Schusswaffen treffen. 

 
[…] 
 

§ 39c Unbrauchbarmachung von 
Schusswaffen und Umgang mit 
unbrauchbar gemachten Schusswaffen; 
Verordnungsermächtigung 
 
(1) Das Bundesministerium des Innern wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, nähere Regelungen zur 
Unbrauchbarmachung von Schusswaffen zu 
treffen; insbesondere kann es  
 
[Nr. 1 gestrichen] 
 
 
1. auf die Unbrauchbarmachung bezogene 

Dokumentationen und Mitteilungen 
verlangen und 

2. Regelungen in Bezug auf vor 
Inkrafttreten dieser Bestimmung 
unbrauchbar gemachte Schusswaffen 
treffen. 
 

[Abs. 2 unverändert] 
 

§ 40 Verbotene Waffen 
 
[…] 
 
(3) 1Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis 
und Angehörige von Leder oder Pelz 
verarbeitenden Berufen dürfen abweichend 
von § 2 Abs. 3 Umgang mit Faustmessern 
nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.4.2 haben, 
sofern sie diese Messer zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit benötigen. 2Inhaber 
sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse (§§ 7 
und 27 des Sprengstoffgesetzes) und 
Befähigungsscheine (§ 20 des 
Sprengstoffgesetzes) sowie Teilnehmer 
staatlicher oder staatlich anerkannter 
Lehrgänge dürfen abweichend von § 2 
Absatz 3 Umgang mit 
explosionsgefährlichen Stoffen oder 
Gegenständen nach Anlage 2 Abschnitt 1 
Nummer 1.3.4 haben, soweit die durch die 
Erlaubnis oder den Befähigungsschein 
gestattete Tätigkeit oder die Ausbildung 
hierfür dies erfordern. 3Dies gilt 
insbesondere für Sprengarbeiten sowie 
Tätigkeiten im Katastrophenschutz oder im 
Rahmen von Theatern, vergleichbaren 
Einrichtungen, Film- und 
Fernsehproduktionsstätten sowie die 
Ausbildung für derartige Tätigkeiten. 

§ 40 Verbotene Waffen 
 
[Abs. 1 u. 2 unverändert] 
 
(3) 1Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis 
und Angehörige von Leder oder Pelz 
verarbeitenden Berufen dürfen abweichend 
von § 2 Abs. 3 Umgang mit Faustmessern 
nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.4.2 haben, 
sofern sie diese Messer zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit benötigen. 2Inhaber 
sprengstoffrechtlicher Erlaubnisse (§§ 7 und 
27 des Sprengstoffgesetzes) und 
Befähigungsscheine (§ 20 des 
Sprengstoffgesetzes) sowie Teilnehmer 
staatlicher oder staatlich anerkannter 
Lehrgänge dürfen abweichend von § 2 
Absatz 3 Umgang mit 
explosionsgefährlichen Stoffen oder 
Gegenständen nach Anlage 2 Abschnitt 1 
Nummer 1.3.4 haben, soweit die durch die 
Erlaubnis oder den Befähigungsschein 
gestattete Tätigkeit oder die Ausbildung 
hierfür dies erfordern. 3Dies gilt 
insbesondere für Sprengarbeiten sowie 
Tätigkeiten im Katastrophenschutz oder im 
Rahmen von Theatern, vergleichbaren 
Einrichtungen, Film- und 
Fernsehproduktionsstätten sowie die 
Ausbildung für derartige Tätigkeiten. 
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 4Inhaber eines gültigen Jagdscheins im 
Sinne von § 15 Absatz 2 Satz 1 des 
Bundesjagdgesetzes dürfen abweichend 
von § 2 Absatz 3 für jagdliche Zwecke 
Umgang mit Nachtsichtvorsätzen und 
Nachtsichtaufsätzen nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummer 1.2.4.2 haben. 
5Jagdrechtliche Verbote oder 
Beschränkungen der Nutzung von 
Nachtsichtvorsatzgeräten und 
Nachtsichtaufsätzen bleiben unberührt. 
6Satz 4 gilt entsprechend für Inhaber einer 
gültigen Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 und 
2. 
 

§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei 
öffentlichen Veranstaltungen 
 
 
 
[…] 
 

§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei 
öffentlichen Veranstaltungen; 
Verordnungsermächtigung für 
Verbotszonen 
 
[Abs. 1 bis 5 unverändert] 
 
(6) 1Die Landesregierungen werden 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
vorzusehen, dass das Führen von Waffen 
im Sinne des § 1 Absatz 2 oder von 
Messern mit feststehender oder 
feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge 
über vier Zentimeter an folgenden Orten 
verboten oder beschränkt werden kann, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass das Verbot oder die Beschränkung zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit erforderlich ist:  

1. auf bestimmten öffentlichen Straßen, 
Wegen oder Plätzen, auf denen 
Menschenansammlungen auftreten 
können,  

2.  in oder auf bestimmten Gebäuden 
oder Flächen mit öffentlichem 
Verkehr, in oder auf denen 
Menschenansammlungen auftreten 
können, und die einem Hausrecht 
unterliegen, insbesondere in 
Einrichtungen des öffentlichen 
Personenverkehrs, in 
Einkaufszentren sowie in 
Veranstaltungsorten,  

3. in bestimmten Jugend- und 
Bildungseinrichtungen sowie 

4. auf bestimmten öffentlichen Straßen, 
Wegen oder Plätzen, die an die in 
den Nummern 2 und 3 genannten 
Orte oder Einrichtungen angrenzen.  

2In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist 
eine Ausnahme vom Verbot oder von der 
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Beschränkung für Fälle vorzusehen, in 
denen für das Führen der Waffe oder des 
Messers ein berechtigtes Interesse vorliegt. 
3Ein berechtigtes Interesse liegt 
insbesondere vor bei  

1. Inhabern waffenrechtlicher 
Erlaubnisse,  

2. Anwohnern, Anliegern und dem 
Anlieferverkehr,  

3. Gewerbetreibenden und bei ihren 
Beschäftigten oder bei von den 
Gewerbetreibenden Beauftragten, 
die Messer im Zusammenhang mit 
ihrer Berufs-ausübung führen, 

4. Personen, die Messer im 
Zusammenhang mit der 
Brauchtumspflege oder der 
Ausübung des Sports führen,   

5. Personen, die eine Waffe oder ein 
Messer nicht zugriffsbereit von 
einem Ort zu anderen befördern, und 

6. Personen, die eine Waffe oder ein 
Messer mit Zustimmung eines 
anderen in dessen 
Hausrechtsbereich nach Satz 1 
Nummer 2 führen, wenn das Führen 
dem Zweck des Aufenthalts in dem 
Hausrechtsbereich dient oder im 
Zusammenhang damit steht. 

4Die Landesregierungen können ihre 
Befugnis nach Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 2 durch Rechtsverordnung auf die 
zuständige oberste Landesbehörde 
übertragen; diese kann die Befugnis durch 
Rechtsverordnung weiter übertragen. 
 

§ 43a Nationales Waffenregister 
 
Bis zum 31. Dezember 2012 ist ein 
Nationales Waffenregister zu errichten, in 
dem bundesweit insbesondere 
Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz 
der Erlaubnis bedürfen, sowie Daten von 
Erwerbern, Besitzern und Überlassern 
dieser Schusswaffen elektronisch 
auswertbar zu erfassen und auf aktuellem 
Stand zu halten sind. 
 

 
[§ 43a gestrichen] 

§ 44 Übermittlung an und von 
Meldebehörden 
 
(1) 1Die für die Erteilung einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis zuständige 
Behörde teilt der für den Antragsteller 
zuständigen Meldebehörde die erstmalige 

§ 44 Übermittlung an und von 
Meldebehörden 
 
(1) Die zuständige Behörde teilt der 
Meldebehörde mit:  

1. die erstmalige Erteilung einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis, 
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Erteilung einer Erlaubnis mit. 2Sie 
unterrichtet ferner diese Behörde, wenn 
eine Person über keine waffenrechtlichen 
Erlaubnisse mehr verfügt. 
 
(2) Die Meldebehörden teilen den 
Waffenerlaubnisbehörden 
Namensänderungen, Zuzug, Änderungen 
der derzeitigen Anschrift im 
Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde, 
Wegzug und Tod des Einwohners mit, für 
den das Vorliegen einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis gespeichert ist. 
 

2. den Verlust aller waffenrechtlichen 
Erlaubnisse einer Person, 

3. den Erlass und den Wegfall eines 
Waffenbesitzverbotes. 

 
(2) Die Meldebehörden teilen den 
Waffenerlaubnisbehörden 
Namensänderungen, Zuzug, Änderungen 
der derzeitigen Anschrift im 
Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde, 
Wegzug und Tod des Einwohners mit, für 
den das Vorliegen einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis oder eines Waffenbesitzverbotes 
gespeichert ist. 
 

§ 44a Behördliche 
Aufbewahrungspflichten 
 
(1) 1Die für die Ausführung dieses 
Gesetzes zuständigen Behörden haben alle 
Unterlagen, die für die Feststellung der 
gegenwärtigen und früheren 
Besitzverhältnisse sowie die 
Rückverfolgung von Verkaufswegen 
erforderlich sind, aufzubewahren. 2Ferner 
haben die in Satz 1 genannten Behörden 
alle Unterlagen aufzubewahren, aus denen 
sich die Versagung einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis  
 
 

1. wegen fehlender Zuverlässigkeit 
nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 5 Absatz 1 Nummer 
2 oder Absatz 2 Nummer 2, 3 oder 
Nummer 4 oder 

2. wegen fehlender persönlicher 
Eignung nach § 4 Absatz 1 Nummer 
2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 
Satz 1 und 2, 

einschließlich der Gründe hierfür, ergibt. 
 

(2) Die Aufbewahrungspflicht bezieht sich 
sowohl auf eigene Unterlagen als auch auf 
nach § 17 Abs. 6 Satz 2 und 3 der 
Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 
vom 27. Oktober 2003 (BGBl. I S. 2123), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 426) 
geändert worden ist, übernommene 
Waffenherstellungs- und 
Waffenhandelsbücher. 
 
(3) 1Für die Waffenherstellungsbücher 
beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens 
30 Jahre. 2Für alle anderen Unterlagen 

§ 44a Behördliche 
Aufbewahrungspflichten 
 
1Die für die Ausführung dieses Gesetzes 
zuständigen Behörden haben alle 
Unterlagen, die für die Feststellung der 
gegenwärtigen und früheren 
Besitzverhältnisse sowie die Rückverfolgung 
von Verkaufswegen erforderlich sind, 
einschließlich der Aufzeichnungen zu 
Verbringungen 30 Jahre aufzubewahren. 
2Ferner haben die in Satz 1 genannten 
Behörden zehn Jahre alle Unterlagen 
aufzubewahren, aus denen sich die 
Versagung einer waffenrechtlichen 
Erlaubnis  

1. wegen fehlender Zuverlässigkeit nach 
§ 4 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung 
mit § 5 Absatz 1 Nummer 2 oder 
Absatz 2 Nummer 2, 3 oder Nummer 
4 oder 

2. wegen fehlender persönlicher 
Eignung nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 
in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 
und 2, 

einschließlich der Gründe hierfür, ergibt. 
 
[Absätze 2 u. 3 gestrichen] 
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nach Absatz 1 Satz 1 einschließlich der 
Einfuhr- und Ausfuhraufzeichnungen 
beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens 
20 Jahre. 3Für Unterlagen nach Absatz 1 
Satz 2 beträgt die Aufbewahrungsfrist fünf 
Jahre. 
 
§ 51 Strafvorschriften 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren wird bestraft, wer entgegen 
§ 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit 
Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.1, eine dort 
genannte Schusswaffe zum Verschießen 
von Patronenmunition nach Anlage 1 
Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 erwirbt, 
besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, 
herstellt, bearbeitet, instand setzt oder 
damit Handel treibt. 
 
[…] 
 

§ 51 Strafvorschriften 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren wird bestraft, wer entgegen § 2 
Absatz 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummer 1.2.1.1 oder 1.2.1.2, 
eine dort genannte Schusswaffe zum 
Verschießen von Patronenmunition nach 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 
1.1 erwirbt, besitzt, überlässt, führt, 
verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, 
instand setzt oder damit Handel treibt. 
 
[Abs. 2 bis 4 unverändert] 
 

§ 52 Strafvorschriften 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer  

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in 
Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 
Nr. 1.1 oder 1.3.4, eine dort genannte 
Schusswaffe oder einen dort 
genannten Gegenstand erwirbt, 
besitzt, überlässt, führt, verbringt, 
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, 
instand setzt oder damit Handel 
treibt, 

2. ohne Erlaubnis nach 
a) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 

Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1, eine 
Schusswaffe oder Munition erwirbt, 
um sie entgegen § 34 Abs. 1 Satz 
1 einem Nichtberechtigten zu 
überlassen, 

b) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1, eine 
halbautomatische Kurzwaffe zum 
Verschießen von 
Patronenmunition nach Anlage 1 
Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 
1.1 erwirbt, besitzt oder führt, 

c) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 21 Abs. 1 Satz 1 
oder § 21a eine Schusswaffe oder 

§ 52 Strafvorschriften 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer  

1. entgegen § 2 Absatz 3 in Verbindung 
mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1 oder 
1.3.4 eine dort genannte Schusswaffe 
oder einen dort genannten 
Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, 
führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, 
bearbeitet, instand setzt oder damit 
Handel treibt, 

 
2. ohne Erlaubnis nach 

a) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 
1 Satz 1, eine Schusswaffe oder 
Munition erwirbt, um sie entgegen § 
34 Abs. 1 Satz 1 einem 
Nichtberechtigten zu überlassen, 

 
b) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 

Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 
1 Satz 1, eine halbautomatische 
Kurzwaffe zum Verschießen von 
Patronenmunition nach Anlage 1 
Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 
erwirbt, besitzt oder führt, 

 
c) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 

Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 
1 Satz 1 in Verbindung mit § 21 
Abs. 1 Satz 1 oder § 21a eine 
Schusswaffe oder Munition 
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Munition herstellt, bearbeitet, 
instand setzt oder damit Handel 
treibt, 

d) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 
Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 29 Abs. 1, § 30 
Abs. 1 Satz 1 oder § 32 Abs. 1 
Satz 1 eine Schusswaffe oder 
Munition in den oder durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbringt oder mitnimmt, 

 
[…] 

 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1.  entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in 
Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 
Nr. 1.2.2 bis 1.2.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 
1.3.5 bis 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, Nr. 1.4.2 
bis 1.4.4 oder 1.5.3 bis 1.5.7, einen 
dort genannten Gegenstand erwirbt, 
besitzt, überlässt, führt, verbringt, 
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, 
instand setzt oder damit Handel treibt, 

[…] 
4.  ohne Erlaubnis nach § 2 Absatz 2 in 

Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung 
mit 
a) § 31 Absatz 1 eine dort genannte 

Schusswaffe oder Munition in 
einen anderen Mitgliedstaat 
verbringt oder 

 
b) § 32 Absatz 1a Satz 1 eine dort 

genannte Schusswaffe oder 
Munition in einen anderen 
Mitgliedstaat mitnimmt, 

 
 

[…] 
 

herstellt, bearbeitet, instand setzt 
oder damit Handel treibt, 

 
d) § 2 Abs. 2 in Verbindung mit 

Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 
1 Satz 1 in Verbindung mit § 29 
Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 1 
Satz 1 eine Schusswaffe oder 
Munition in den oder durch den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbringt oder mitnimmt, 

[Nr. 3 u. 4 unverändert] 
 
[Abs. 2 unverändert] 
 

 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  

1.  entgegen § 2 Absatz 3 in Verbindung 
mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 
1.2.2 bis 1.2.4.2, 1.2.5, 1.3.1 bis 1.3.3, 
1.3.5 bis 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, Nr. 1.4.2 
bis 1.4.4 oder 1.5.3 bis 1.5.7 einen 
dort genannten Gegenstand erwirbt, 
besitzt, überlässt, führt, verbringt, 
mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand 
setzt oder damit Handel treibt, 

[Nr. 2 u. 3 unverändert] 
4.  ohne Erlaubnis nach § 2 Absatz 2 in 

Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 1 Satz 1 in Verbindung 
mit 
a) § 29 Absatz 1 Satz 1 eine dort 

genannte Schusswaffe oder 
Munition aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes in einen anderen 
Mitgliedstaat verbringt oder 

b) § 32 Absatz 1a Satz 1 eine dort 
genannte Schusswaffe oder 
Munition in einen anderen 
Mitgliedstaat mitnimmt, 

[Nr. 5 bis 10 unverändert] 
 
[Abs. 4 bis 6 unverändert] 
 

§ 53 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

[…] 
4.  einer vollziehbaren Auflage nach § 9 

Abs. 2 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 3, § 
17 Abs. 2 Satz 2, § 18 Absatz 2 Satz 
2 oder § 28a Absatz 1 Satz 3 oder 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 
9 Abs. 3, § 36 Abs. 3 Satz 1 oder 

§ 53 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

[Nr. 1 bis 3 unverändert] 
4.  einer vollziehbaren Auflage nach § 9 

Abs. 2 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 3, § 17 
Abs. 2 Satz 2, § 18 Absatz 2 Satz 2 
oder § 28a Absatz 1 Satz 3 oder einer 
vollziehbaren Anordnung nach § 9 
Abs. 3, § 36 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 
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Abs. 6, § 37 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 
3, § 40 Abs. 5 Satz 2 oder § 46 Abs. 
2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 10 Abs. 1a, § 21 Abs. 6 
Satz 1 und 4, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1 
Satz 6, Abs. 2 Satz 2, § 31 Abs. 2 
Satz 3, § 34 Absatz 2 Satz 1 oder 
Satz 2, Abs. 4 oder Abs. 5 Satz 1, § 
37 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder 
Abs. 3 Satz 1 oder § 40 Abs. 5 Satz 1 
eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

6. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 4 oder § 
37 Absatz 4 eine Mitteilung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

7.  entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2, § 14 
Abs. 4 Satz 2 oder § 20 Absatz 1 die 
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte 
oder die Eintragung der Waffe in eine 
bereits erteilte Waffenbesitzkarte 
nicht beantragt oder entgegen § 34 
Absatz 2 Satz 2 erster Halbsatz die 
Waffenbesitzkarte oder den 
Europäischen Feuerwaffenpass nicht 
oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

8.  entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in 
Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe a, das 
Waffenherstellungs- oder 
Waffenhandelsbuch nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig führt, 

 
 
 
 

 
 
 

9.  entgegen § 24 Abs. 1, auch in 
Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c oder Nr. 2 
Buchstabe a, oder § 24 Abs. 2 oder 3 
Satz 1 und 2, auch in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 25 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c, eine 
Angabe, ein Zeichen oder die 
Bezeichnung der Munition auf der 
Schusswaffe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der 

6, § 37c Absatz 2 Nummer 2, § 39 
Abs. 3, § 40 Abs. 5 Satz 2 oder § 46 
Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

[Nr. 5 gestrichen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 4 oder 

§ 37i eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht, 

7. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 2 […] 
oder § 20 Absatz 1 die Ausstellung 
einer Waffenbesitzkarte oder die 
Eintragung in eine Waffenbesitzkarte 
nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
[…] 

 
 
 
 
8. entgegen § 21 Absatz 6, § 24 Absatz 

6, § 27 Absatz 1 Satz 6 oder Absatz 2 
Satz 2, § 30 Satz 3, § 34 Absatz 4 
oder 5 Satz 1, § 37 Absatz 1 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Satz 2, 
entgegen § 37a Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 3, entgegen § 
37a Satz 2, § 37b Absatz 1 Satz 1 , 
Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3, § 37c 
Absatz 1, § 37d Absatz 1 oder 2, § 40 
Absatz 5 Satz 1 oder § 58 Absatz 19 
Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

9.  entgegen § 24 Abs. 1, auch in 
Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Nummer 
1 oder Nr. 2 Buchstabe a, oder § 24 
Absatz 4 Satz 1 und 2, auch in 
Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c, eine Angabe, ein 
Zeichen oder die Bezeichnung der 
Munition auf der Schusswaffe nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder 
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vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig anbringt oder Munition 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig mit einem 
besonderen Kennzeichen versieht, 

10.  entgegen § 24 Abs. 4 eine 
Schusswaffe oder Munition anderen 
gewerbsmäßig überlässt, 

[…] 
19. (weggefallen) 
 
 
20.  entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 oder 

Absatz 2 eine dort genannte Urkunde 
nicht mit sich führt oder nicht oder 
nicht rechtzeitig aushändigt, 

[…] 
23.  einer Rechtsverordnung nach § 15a 

Absatz 4, § 25 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b, § 27 Abs. 7, § 36 Abs. 
5, § 39a, § 42 Abs. 5 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, oder § 47 
oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für 
einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 
[…] 

 

nicht rechtzeitig anbringt oder Munition 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig mit einem 
besonderen Kennzeichen versieht, 

 
10.  entgegen § 24 Absatz 5 eine 

Schusswaffe oder Munition anderen 
gewerbsmäßig überlässt 

[Nr. 11 bis 18 unverändert] 
19.  entgegen § 37g Absatz 1 ein dort 

genanntes Dokument nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

20.  entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 ein dort genanntes 
Dokument nicht mit sich führt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt, 

[Nr. 21 bis 22 unverändert] 
23.  einer Rechtsverordnung nach § 15a 

Absatz 4, […] § 27 Absatz 7 Satz 2, § 
36 Absatz 5, den §§ 39a, 39c Absatz 1 
oder 2 Satz 1, § 42 Absatz 5 Satz 1 
oder Absatz 6 Satz 1 oder § 47 oder 
einer vollziehbaren Anordnung auf 
Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist. 

 
[Abs. 1a bis 3 unverändert] 
 

 
§ 55 Ausnahmen für oberste Bundes- 
und Landesbehörden, Bundeswehr, 
Polizei und Zollverwaltung, erheblich 
gefährdete Hoheitsträger sowie 
Bedienstete anderer Staaten 
 
[…] 
 
(4a) 1Auf den Waffen, die für die in Absatz 
1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht 
oder hergestellt und ihnen überlassen 
werden, sind neben den für Waffen 
allgemein vorgeschriebenen 
Kennzeichnungen (§ 24) zusätzlich 
Markierungen anzubringen, aus denen die 
verfügungsberechtigte Stelle ersichtlich ist. 
2Bei Aussonderung aus staatlicher 
Verfügung und dauerhafter Überführung in 
zivile Verwendung ist die zusätzliche 
Markierung durch zwei waagerecht 
dauerhaft eingebrachte Striche zu 
entwerten. 3Dabei muss erkennbar bleiben, 

§ 55 Ausnahmen für oberste Bundes- 
und Landesbehörden, Bundeswehr, 
Polizei und Zollverwaltung, erheblich 
gefährdete Hoheitsträger sowie 
Bedienstete anderer Staaten 
 
[Abs. 1 bis 4 unverändert] 
 
[Abs. 4a gestrichen] 
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welche nach Absatz 1 Satz 1 bezeichnete 
Stelle verfügungsberechtigt über die Waffe 
war. 
 
[…] 
 

 
 
 
 
[Abs. 5 u. 6 unverändert] 
 

§ 58 Altbesitz 
 
[…] 

§ 58 Altbesitz; Übergangsvorschriften 
 
[Abs. 1 bis 13 unverändert] 
 
(13) 1Hat jemand am 1. September 2020 ein 
erlaubnispflichtiges wesentliches Teil im 
Sinne von Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 1.3.1.2 oder 
1.3.1.6 besessen, das er vor diesem Tag 
erworben hat, so hat er spätestens am 1. 
September 2021 eine Erlaubnis nach § 10 
Absatz 1 Satz 1 oder eine gleichgestellte 
andere Erlaubnis zum Besitz zu beantragen 
oder das wesentliche Teil einem 
Berechtigten, der zuständigen Behörde oder 
einer Polizeidienststelle zu überlassen. 2Für 
die Zeit bis zur Erteilung oder Versagung 
der Erlaubnis gilt der Besitz als erlaubt. 
3§ 46 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet 
entsprechend Anwendung. 
 
(14) 1Hat jemand am 1. September 2020 ein 
nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.1, 
1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.3, oder 1.2.5 
verbotenes wesentliches Teil im Sinne von 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nummer 1.3.1.2 oder 1.3.1.6 besessen, das 
er vor diesem Tag erworben hat, so wird 
das Verbot ihm gegenüber in Bezug auf 
dieses wesentliche Teil nicht wirksam, wenn 
er spätestens am 1. September 2021 das 
wesentliche Teil einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 2§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet 
entsprechend Anwendung. 
 
(15) 1Hat jemand am 1. September 2020 
eine erlaubnispflichtige Salutwaffe im Sinne 
von Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nummer 1.5 besessen, die er vor diesem 
Tag erworben hat, so hat er spätestens am 
1. September 2021 eine Erlaubnis nach § 
10 Absatz 1 Satz 1 oder eine gleichgestellte 
andere Erlaubnis zum Besitz zu beantragen 
oder die Waffe einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle zu überlassen. 2Für die 
Zeit bis zur Erteilung oder Versagung der 
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Erlaubnis gilt der Besitz als erlaubt. 3§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet 
entsprechend Anwendung. 
 
(16) 1Hat jemand am 1. September 2020 
eine nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 
1.2.8 verbotene Salutwaffe besessen, die er 
vor diesem Tag erworben hat, so wird das 
Verbot ihm gegenüber in Bezug auf diese 
Waffe nicht wirksam, wenn er bis zum 1. 
September 2021 die Waffe einem 
Berechtigten, der zuständigen Behörde oder 
einer Polizeidienststelle überlässt oder 
einen Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 2§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet 
entsprechend Anwendung. 
 
(17) 1Hat jemand am 13. Juni 2017 ein nach 
Anlage 2 Abschnitt 1 Nummer 1.2.4.3 oder 
1.2.4.4 verbotenes Magazin oder ein nach 
Nummer 1.2.4.5 verbotenes 
Magazingehäuse besessen, das er vor 
diesem Tag erworben hat, so wird das 
Verbot ihm gegenüber in Bezug auf dieses 
Magazin oder Magazingehäuse nicht 
wirksam, wenn er den Besitz spätestens am 
1. September 2021 bei der zuständigen 
Behörde anzeigt oder das Magazin oder 
Magazingehäuse einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle überlässt. 2Hat jemand 
am oder nach dem 13. Juni 2017, aber vor 
dem 1. September 2020 ein nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummer 1.2.6 oder 1.2.7 
verbotenes Magazin oder ein nach Nummer 
1.2.4.5 verbotenes Magazingehäuse 
besessen, das er am oder nach dem 13. 
Juni 2017 erworben hat, so wird das Verbot 
ihm gegenüber in Bezug auf dieses Magazin 
oder Magazingehäuse nicht wirksam, wenn 
er bis zum 1. September 2021 das Magazin 
oder Magazingehäuse einem Berechtigten, 
der zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 3§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet in den 
Fällen der Sätze 1 und 2 entsprechend 
Anwendung. 
 
(18) 1Hat jemand am 13. Juni 2017 aufgrund 
einer Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 Satz 1 
oder einer gleichgestellten anderen 
Erlaubnis zum Besitz eine nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummern 1.2.6 oder 1.2.7 
verbotene Schusswaffe besessen, die er vor 
diesem Tag erworben hat, so wird das 
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Verbot ihm gegenüber in Bezug auf diese 
Schusswaffe nicht wirksam. 2Hat jemand 
nach dem 13. Juni 2017, aber vor 1. 
September 2021 eine nach Anlage 2 
Abschnitt 1 Nummer 1.2.6 oder 1.2.7 
verbotene Schusswaffe besessen, die er am 
oder nach dem 13. Juni 2017 erworben hat, 
so wird das Verbot ihm gegenüber in Bezug 
auf diese Schusswaffe nicht wirksam, wenn 
er bis zum 1. September 2021 die 
Schusswaffe einem Berechtigten, der 
zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle überlässt oder einen 
Antrag nach § 40 Absatz 4 stellt. 3Im Fall 
des Satzes 2 findet § 46 Absatz 3 Satz 2 
und Absatz 5 entsprechend Anwendung. 
 
(19) 1Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 
Absatz 1 Satz 1 hat in seinem Besitz 
befindliche fertiggestellte Schusswaffen, 
deren Erwerb oder Besitz der Erlaubnis 
bedarf und die er vor dem 1. September 
2020 erworben hat, bis zum 1. März 2021 
elektronisch gemäß § 37 Absatz 2 
anzuzeigen. 2Die wesentlichen Teile dieser 
Schusswaffen unterfallen dieser 
Anzeigepflicht nicht. 
 
(20) 1Hat jemand am 1. September 2020 ein 
nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 
Nummer 1.2.3 den Schusswaffen 
gleichgestelltes Pfeilabschussgerät 
besessen, das er vor diesem Tag erworben 
hat, so hat er spätestens am 1. September 
2021 eine Erlaubnis nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 oder eine gleichgestellte andere 
Erlaubnis zum Besitz zu beantragen oder 
das Pfeilabschussgerät einem Berechtigten, 
der zuständigen Behörde oder einer 
Polizeidienststelle zu überlassen. 2Für die 
Zeit bis zur Erteilung oder Versagung der 
Erlaubnis gilt der Besitz als erlaubt. 3§ 46 
Absatz 3 Satz 2 und Absatz 5 findet 
entsprechende Anwendung. 
 
(21) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 
kann das Bedürfnis nach § 14 Absatz 4 Satz 
1 auch durch eine Bescheinigung des dem 
Schießsportverband angehörenden Vereins 
glaubhaft gemacht werden. 
 
(22) Besitzt jemand am 1. September 2020 
aufgrund einer Erlaubnis nach § 14 Absatz 6 
mehr als zehn Waffen, gilt die Erlaubnis 
abweichend von § 14 Absatz 6 Satz 1 für 
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die eingetragene Anzahl, solange der Besitz 
besteht. 
 
(23) Hat eine Landesregierung Eine 
Rechtsverordnung nach § 27a Absatz 4 
nicht erlassen, so gilt für das betreffende 
Land § 12 Absatz 4 bis 6 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung in der am 19. 
Februar 2020 geltenden Fassung fort. 
 

§ 60 Übergangsvorschrift 
 
 
Die Kostenverordnung zum Waffengesetz 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. April 1990 (BGBl. I S. 780), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 10. 
Januar 2000 (BGBl. I S. 38) geändert 
worden ist, gilt in den Ländern bis zum 1. 
Oktober 2021 fort, solange die Länder 
keine anderweitigen Regelungen getroffen 
haben; für die Erhebung von Auslagen ist 
insoweit § 10 des 
Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 
1970 in der bis zum 14. August 2013 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
 

§ 60 Übergangsvorschrift zur 
Kostenverordnung 
 
[§ 60 im Übrigen unverändert] 
 
 

 § 60a Übergangsvorschrift zu den 
Waffenbüchern 
 
(1) 1Die Pflicht zur Führung von 
Waffenbüchern nach § 23 Absatz 1 oder 
Absatz 2 in der bis zum 19. Februar 2020 
geltenden Fassung besteht bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2021 fort. 2Nach 
Durchführung der letzten Eintragung sind 
die Waffenbücher mit Datum und 
Unterschrift der Person, die das Waffenbuch 
führen muss, so abzuschließen, dass 
nachträglich keine Eintragungen mehr 
vorgenommen werden können. 
 
(2) 1Die Person, die das Waffenbuch führen 
muss, hat das Waffenbuch mit den Belegen 
im Betrieb oder in dem Betriebsteil, in dem 
die Schusswaffen hergestellt oder vertrieben 
werden, bis zum Ablauf von zehn Jahren ab 
dem Tage der letzten Eintragung an 
aufzubewahren. 2Will sie das Waffenbuch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
nicht weiter aufbewahren, so hat sie es der 
zuständigen Behörde zur Aufbewahrung zu 
übergeben. 3Gibt die Person, die das 
Waffenbuch führen muss, das Gewerbe auf, 
so hat sie das Buch ihrem Nachfolger zu 
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übergeben oder der zuständigen Behörde 
zur Aufbewahrung auszuhändigen. 
 
(3) Soweit in den Absätzen 1 und 2 nichts 
anderes bestimmt ist, finden auf die 
Führung der Waffen-bücher bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2021 die Vorschriften 
des Abschnitts 6 Unterabschnitt 2 und § 34 
Nummer 14 bis 17 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung in der bis zum 
19. Februar 2020 geltenden Fassung 
Anwendung. 
 
(4) Die für die Ausführung dieses Gesetzes 
zuständigen Behörden haben die nach 
Absatz 2 Satz 2 oder Satz 3 übernommenen 
Waffenbücher bis zum Ablauf von 30 Jahren 
nach dem Tage der Übernahme 
aufzubewahren. Anschließend haben sie die 
Waffenbücher zu vernichten. 
 

 
 
 


